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Liebe Leserinnen und Leser, 

im Rahmen der – deutschen – Gesetzes-
novellierung 1999 entfiel die Regelung der 
Selbstkostenflüge. Auch der geänderte  
§ 20 LuftVG sollte ursprünglich so geändert 
werden, dass – auf Drängen der EU – keine 
Selbstkostenflüge mehr möglich sein 
sollten. In letzter „Minute“ konnten sich 
die deutschen Verbände doch noch teil-
weise durchsetzen und die ursprünglich  
geplante Regelung ein wenig entschärfen. 
Von der Regelung, gewerbsmäßige Beför- 
derung und Flüge nur zugelassenen Luft-
fahrtunternehmen zu gestatten, waren 
ausgenommen worden Flüge mit Luftfahr-
zeugen, die für maximal vier Personen zuge-
lassen sind, das Absetzen von Fallschirmsprin-
gern und das Fliegen mit UL-Flugzeugen. 
Nachdem Rundflüge auf gelegentlichen 
Fliegerfesten von Vereinen ebenfalls ausge-
nommen worden waren, konnten die Privat- 
piloten und insbesondere die Luftsportverei-
ne in Deutschland damit leben.

Aber wie heißt es so schön: Niemand kann 
in Frieden leben, wenn es dem – großen 
– Nachbarn nicht gefällt. Und hier ließ sich 
die EU (EASA) mit der EASA-VO 216/2008 
sowie insbesondere der EU-VO 1178/2011 
wieder das Herkömmliche einfallen. Etwas 
Neues war es ja nicht, denn seit 1999 wollte 
die EU alles unter das gewerbliche Fliegen 
einordnen, das auch nur den Anschein  
einer Gegenleistung zeigte. 

Die EU-VO 1178/2011 (FCL-VO) wurde 
bereits im Jahre 2011 verkündet und ist 
seitdem allen Beteiligten, auch den deut-
schen Behörden, wortwörtlich bekannt. 
Im Editorial unserer letzten Ausgabe GAN 
1.2013 hatte ich mich über die Untätigkeit 
der deutschen Behörden ausgelassen und 
das mit lediglich zwei Beispielen unter- 
mauert. Hierbei hatte ich schon darauf hinge-
wiesen – wie bereits in früheren Veröffent- 
lichungen – dass es bei Rundflügen auf Flie-
gerfesten zu erheblichen Problemen käme.

Nach Inkrafttreten der EU-VO 1178/2011 – 
mit der von den Deutschen in Anspruch ge-
nommenen Nachfrist von einem weiteren 

Jahr – am 08.04.2013 wurde diese Prob-
lematik das große Thema auf der AERO 
2013 vom 24.-27.04.2013. Auch der Stand 
des BMVBS (Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung) wurde 
immer wieder belagert und dessen Mit-
arbeiter mit Fragen überhäuft: Wen darf 
ein Privatpilot überhaupt mitnehmen? Darf 
er sich mit Vereinsmitgliedern bei einem 
gemeinsamen Ausflug die Kosten teilen? 
Und so weiter und so weiter.

Dies hat das BMVBS offensichtlich zum An-
lass genommen, doch endlich gegenüber 
der EU tätig zu werden, und hat in einem 
Schreiben an die EU-Kommission vom 
29.04.2013 – unmittelbar nach Abschluss 
der AERO – dieser die deutsche Proble-
matik innerhalb der Luftsportvereine dar-
gelegt und um Aufklärung sowie Abhilfe 
gebeten. Gleichzeitig hat es dargelegt, 
dass nach Auffassung des BMVBS 

 ® Mitflüge gegen Selbstkosten inner-
halb von Vereinen,

 ® Mitflüge bei gleichgerichteten Interes-
sen im Sinne einer Fahr-/Fluggemein-
schaft,

 ® Mitflüge unter Verwandten und engen 
Bekannten,

 ® Absetzflüge von Fallschirmspringern, 
sofern diese nicht im Rahmen eines 
gewerblichen Unternehmens ange-
boten werden,

 ® Schleppflüge zum Start eines Segel-
flugzeuges,

nicht die Kriterien der Definition der ge-
werblichen Tätigkeit der EU-VO 2016/2008 
erfüllen und daher bis zur abschließenden 
Klärung durch die EU-Kommission solche 
Flüge bis auf Weiteres auch für Inhaber  
einer Privatpilotenlizenz gestattet sind.

Na ja, es tut sich endlich was, wenn auch 
ganze drei Wochen nach dem um ein Jahr 
bereits verschobenen Inkrafttreten der EU-
VO 1178/2011. Ist das BMVBS endlich auf-
gewacht und erinnert sich seiner Pflichten? 
Wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt 
zuletzt!
Ihr Wolfgang Hirsch

Editorial

 Wolfgang Hirsch

Editorial
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Aus heutiger Sicht – und das spiegelt 
sich im grössten Teil des Messeaufge-
botes wider – sind die konventionellen 
Antriebe, Verbrennungsmotor und Ver-
brennungsturbine, der Massstab auch 
auf absehbare Zeit. Nun die Entwicklun-
gen zeigen, die Bemühungen der Produ-
zenten tragen den ökonomischen und 
ökologischen Ansprüchen von Klienten 
und Politik immer mehr Rechnung. Zwar 
sind da immer noch die Triebwerke, die 
seit Jahrzehnten fast unverändert gebaut 
werden, doch ist zu bemerken, dass zum 
Beispiel die Dieseltechnologie eine stete 
Weiterentwicklung erfährt. Für den öko-
nomischen Aspekt der Dieseltechno- 
logie steht geringerer Verbrauch, höheres 
Drehmoment und für den ökologischen 
Aspekt ist ein geringerer Verbrauch von 
Ressourcen und weniger CO2 Emission 
augenscheinlich.

Für die Zukunft werden verstärkt die Elek-
tro-Antriebe den Luftraum erobern. Wo-
bei hier noch viele Jahre der Erprobung 
vergehen werden. Zwar sind durchaus 
schon Segelflugzeuge mit einem E-An-
trieb unterwegs, doch die Speicherkapazi- 
täten der Akkus begrenzen den Aktions-
radius. Eines Tages in nicht allzu ferner 
Zukunft werden auch diese Technologien 
eine Reife erreichen, die mit den konven-
tionellen Antrieben gleichziehen und gar 

in manchen Sparten der Luftfahrt eine be-
deutendere Alternative werden. Für rein 
solarbetriebene Geräte ohne Speicher wird 
das Feld der Aktivitäten begrenzt bleiben.

So begrüsst auch ein riesiges Exemplar von 
solarbetriebenem Motorsegler den Besu-
cher im Foyer West – Ein Prototyp. Aller-
dings ist es schwierig Details zu den Gerä-
ten zu erfahren. Das Standpersonal verweist 
einen an Kompetenzträger, die wiederum 
nicht erreichbar sind und das Prospektmate-
rial zeigt in schönen Bildern und Text, dass 
das Vorgängermodell von den Alpen bis 
nach Spanien flog, Nonstop oder Zwischen-
stopps, wie viele Maschinen die Zulassung 
erhielten und gebaut wurden, lässt sich 
nicht erschliessen. Andere Hersteller prei-
sen die Unschlagbarkeit ihres Solarfliegers 
und versuchen zu überzeugen. Sie versu-
chen es, doch kann ein forsches Auftreten 
des Standpersonals nicht den Betrachter 
überzeugen. In der Summe wünscht man 
sich, dass immer mehr und auch etablierte 
Hersteller sich um eine dynamische Wei-
terentwicklung des E-Antriebes bemühen. 
– Rückschläge, sie gab es schon immer in 
allen Sparten - sie zu erforschen und behe-
ben ist die Aufgabe jener, die für Innovation 
stehen.

In Teilen der General Aviation wird der 
E-Antrieb nach einigen Jahren der Wei-

terentwicklung mit Sicherheit einen nicht 
unerheblichen Zulassungsfaktor erreichen, 
dennoch wird der konventionelle Antrieb 
auch noch jahrzehntelang die bedeutende 
Rolle spielen und eine erneuerbare Energie-
Alternative zum Strahlantrieb zeichnet sich 
derzeit noch nicht einmal im Ansatz ab.

Microlight-Flugzeuge haben auch in diesem 
Jahr einen breiten Rahmen auf der AERO 
eingenommen, unglaublich, welche Phan-
tasien die Designer auf die Beine bzw. auf’s 
Flugfeld stellen. Hier präsentiert sich ein 
Hochdecker, dessen Rumpf und Kabine ein 
einziges Rohrgeflecht ist, links und rechts 
hinter den Sitzen – alle im Freien und nur 
am Rahmen befestigt – Satteltaschen, etwa 
Typ Cowboy, und dann ein paar Schritte 
weiter, ganz vorne an der Fensterfront in 
der Morgensonne, – ein italienisches Desi-
gnerstück mit Schwimmern. Beim Ersteren 
dürfte das MTOW für Ultraleicht-Flugzeuge 
in Deutschland eingehalten werden – auch 
wenn zwei gewichtige Cowboys in den 
Sätteln platznehmen, dürften in dem Hoch-
decker mit Schwimmern allenfalls zwei gra-
zile Meerjungfern in die Lüfte steigen.

Obligatorisch sind – und das muss sein 
– Behörden und Verbände auf der AERO 
vertreten. Luftfahrtbundesamt, Bundesstelle 
für Flugunfalluntersuchung, Deutsche Flug-
sicherung, Deutscher Wetterdienst, DAeC, 
AOPA und viele mehr. Sie alle sind Institutio-
nen, die über Regulierung, Flugvorbereitung 
informieren oder die Interessen von Piloten, 
Ownern und an der Aufrechterhaltung des 
Flugbetriebes Mitwirkenden, vertreten.

Natürlich darf auch die Ausstaffierung der 
Flieger nicht zu kurz kommen. Avionik, 
handwerkliches zur Wartung, Pflegemittel, 

Rainer Taxis
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Betriebsmittel, Hangars und Hangar-Aus-
rüstung, Fachliteratur, Magazine, Mützen, 
Messer – wer immer und für diese benö-
tigt – aber auch die stilvolle Unterwäsche 
in Schwarz und Gelb mit der Bemerkung 
FOLLOW ME oder ganz in Rot mit der Erin-
nerung REMOVE BEFORE FLIGHT, umfasst 
das Panorama.

Einen bedeutenden Rang nehmen auf der 
AERO die, im Foyer Ost und auf Aussteller 
-ständen stattfindenden, Foren ein. Diese 
Vorträge und Diskussionsrunden sind für 
Insider und Presse, aber auch für ein breites 
Publikum unverzichtbar. Das sind die Fenster 
um in die Flugzeugtechnik, den Flugbetrieb 
und in die Zukunft der Luftfahrt zu blicken.

Und all diesen Aspekten und vielen mehr 
bietet die AERO in Friedrichshafen immer 
wieder eine Plattform. Jährlich neue The-
men finden, um die Attraktivität publikums- 
wirksam zu inszenieren und den Ansprü-
chen der Aussteller gerecht zu werden. 
Die Überzeugung leisten, Produkte, die das 
jährliche Thema belegen, so zu platzieren, 
dass sie zum Publikumsmagnet werden. 
Eine Herkulesaufgabe für das Team der 
Projektleitung, Roland Bosch, Bettina Dau-
rer und Kathrin Ruf. Sie richteten dieses Jahr 
der Sparte Avionik mit der Avionik Avenue 
in Halle 6 eine gezielte Plattform ein. Die-
ses Team hat die langjährige Erfahrung in 
der Organisation der AERO und setzt neue 
Ideen in strukturelle Aufteilung in den ein-
zelnen Hallen um.

Zum Schluss – auch dieses Jahr fand, im 
Rahmen der AERO, die Jahreshauptver-
sammlung unseres Verbands der Luftfahrt-
sachverständigen e.V. statt.

© Copyright: Rainer Taxis
Fotos: Hans-Peter Schreier

» Fortsetzung auf Seite 6
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Besuch bei Airbus in Toulouse

Vom 8. bis 12. Mai traf sich eine Gruppe 
von 21 Luftfahrtsachverständigen, fliegen- 
den Juristen und anderen Luftfahrt-Interes-
sierten in Toulouse, um sich über Airbus, 
die Flugzeugproduktion und insbeson-
dere den A380 zu informieren. Zusätz-
lich zum „Pflichtprogramm“ standen eine 
Stadtführung sowie ein Besuch im Centre 
de l’Espace auf dem Programm der Tour.  
Rainer Taxis hatte das Programm mit viel 
Liebe und Akribie geplant und vorbereitet. 
Einen ganz herzlichen Dank dafür! 
Lediglich eine Crew aus Pattonville hatte 
es im Endeffekt gewagt, trotz sehr labiler 
Wetterlage mit dem eigenen Flugzeug  
anzureisen. Alle anderen kamen mit der 
Linie oder per Auto.
Am Anreisetag lernten sich die Programm-
teilnehmer bei einem typisch französi-
schen Abendessen in einem Hotel in Flug-
hafennähe kennen. Angefangen von den 
köstlichen Vorspeisen, übers Hauptgericht 
bis hin zu den unwiderstehlichen kleinen 
Desserts und dem bereitstehenden Wein 
waren wir alle von der gebotenen fran-
zösischen Küche begeistert. Es wurde ein 
angeregter und langer Abend.
Am darauffolgenden Tag absolvierten wir 
gleich zwei Führungen bei Airbus, eine mit 
dem Schwerpunkt A380, die andere eine 
Rundfahrt um das gesamte Flughafen- und 
Fabrikgelände herum und zu einzelnen 
Produktionshallen.
Die Führung mit Schwerpunkt A380  
begann im nachgebauten Telemetrie-
Raum, wo wir wie die Airbus-Ingenieure 
im Jahr 2005, noch einmal den Erstflug des 
A380 in allen Phasen verfolgen konnten. 
Verschiedene Bildschirme zeigten uns die 
Piloten im Flight Deck, die Instrumentenan-
zeigen und Kontrollinstrumente, die Test-
Ingenieure in der Kabine, die wichtigsten 
beweglichen Teile des Flugzeuges von 
Außen sowie Außenaufnahmen des A380 
im Flug.
Anschließend ging es zur riesigen Monta-
gehalle des A380, wo wir einen Überblick 
über den wahrhaft europäischen Charakter 
des Unternehmens erhielten. Die einzel-
nen Komponenten des A380 werden an 
7 verschiedenen Standorten in Frankreich, 

Spanien, England und Deutschland gefer-
tigt und dann per Schiff, LKW oder Beluga 
nach Toulouse transportiert und dort zu-
sammengebaut. Anschließend werden die 
Maschinen nach Finkenwerder geflogen, 
wo sie ihre endgültige Lackierung und die 
Inneneinrichtung erhalten – ein riesiger 
Aufwand. 
Von einem Besucherbalkon aus konnten 
wir in die Halle schauen, in der die elek-
tronischen und elektrischen Komponen-
ten des A380 getestet werden. Da diese 
Arbeiten im Inneren der Maschinen statt-
fanden, sah man leider fast nichts davon. 
Dafür waren die vorbereiteten Videos, die 
den Transport der Komponenten und die 
einzelnen Montageschritte im Zeitraffer 
darstellten, umso informativer. 
Die Besichtigungstour um das 700 ha  
große Gelände herum und zu den Fer-
tigungshallen der anderen Muster des 
Airbus-Programms machte uns die riesige 
Dimension des Unternehmens, die vielfälti-
gen Aufgaben und die Vielfalt der Airbus-
Familie deutlich. Für jeden Flugzeugtyp 
gibt es mehrere eigene Produktionshallen. 
Durch die offenen Tore der ATR Produk-
tionshalle sahen wir anhand der unter-
schiedlichen Lackierungen, dass dieses 
Propeller-Flugzeug von Gesellschaften in 
den unterschiedlichsten und exotischsten 
Regionen der Welt genutzt wird. 
Airbus hat einen direkten Zugang zu den 
Runways und zeichnet für einen Großteil 
der Flugbewegungen in Toulouse verant-

wortlich. Weltweit arbeiten ca. 60.000 Mit-
arbeiter für Airbus, davon alleine 18.000 in 
Toulouse. Rund um das eigentliche Airbus-
Gelände sind sehr viele Zulieferfirmen an-
gesiedelt, für die die Nähe zum Kunden 
entscheidend ist. Hier arbeiten weitere 
2.000 Menschen. 
Bei der deutschsprachigen Stadtführung 
am nächsten Tag lernten wir viel über die 
Geschichte der mit 400.000 Einwohnern 
viertgrößten Stadt Frankreichs, die eine lan-
ge Vergangenheit als Pilgerstadt hat. Tou-
louse liegt auf einem der Pilgerwege nach 
Santiago di Compostela. In Toulouse wurde 
auch der Benediktiner-Orden als Bettelor-
den gegründet, um der verbreiteten Kritik 
an Pracht, Reichtum und weltlicher Macht 
der katholischen Kirche zu begegnen. Tou-
louse ist mit einem Studenten-Anteil von 
25% an der Bevölkerung aber auch eine 
junge Stadt, was sich nicht zuletzt in den 
vielen kleinen Geschäften, Bistros und 
Kneipen widerspiegelte. Charakteristisch 
für Toulouse ist die Backsteinbauweise, da 
es in der Nähe keine nennenswerten Na-
tursteinvorkommen gibt. Nur wohlhaben-
de Bürger konnten sich Elemente aus Na-
turstein an ihren Häusern leisten und damit 
ihren Wohlstand demonstrieren. 
Zum Schluss nochmals einen herzlichen 
Dank an Rainer Taxis, der das Programm 
sehr kompetent vorbereitet und begleitet 
hat!

© Angelika Sonnenschein, Egelsbach

Angelika Sonnenschein
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Wie die spanische BÜCKER 131 
an Deutschlands Himmel kam.
Teil 1

Die Bücker 131 ist ein weltweit bekannter 
Doppeldecker, der in mehreren Ländern 
als Schulflugzeug für Luftwaffenpiloten 
gebaut und geflogen wurde, so auch in 
Spanien. Die spanische Variante der Bücker 
131 wurde von C.A.S.A. gebaut mit der Be-
zeichnung 1.131-E (Espaniol) Serie 2000. 
Die militärische Bezeichnung lautet E3B. 
Der Motor ist eine spanische Entwicklung 
von ENMA (Empresa Nacional de Moto-
res de Aviacion SA) mit der Bezeichnung 
TIGRE Model G-IV A 125 PS und G-IV B 
150 PS. Von der Bauform her, hängender 
Vier-Zylinder, dürfte der Hirth-Motor Vor-
bild gewesen sein. Der Propeller kommt 
von E.N.H.S.A. mit der Bezeichnung HC-
212-111. Das Flugzeug war in Deutschland 
nicht zugelassen.
Da die Fliegergemeinde nicht allzu groß ist, 
kennt man sich untereinander. Dies trifft 
besonders auf die Wettbewerbsteilnehmer 
zu, die sich bei den Deutschlandflügen und 
den verschiedenen Landeswettbewerben 
kennen lernen und austauschen. So tra-
fen auch Hans Dittes und Dr. Rudolf Kunz 
zusammen. Beide begeisterte Piloten, die 
eine besondere Liebe für die Bücker haben. 
Hans Dittes, der eine Bücker 133 besitzt, 
hat in Spanien ein Ferienhaus und gute 
Verbindung zu den spanischen Fliegern. 
Er erfuhr, dass die C.A.S.A. 1.131 der spa-
nischen Luftwaffe zum Kauf angeboten 
werden. Da das Flugzeug in Deutschland 
nicht zugelassen war, kamen beide zu mir 
mit der Bitte die Zulassung durch das LBA 
zu betreiben. Dieses war insofern nahelie-
gend, weil ich als Prüfer von Luftfahrtgerät, 
Besitzer und Betreiber der Flugzeugservice 
Schwäbisch Hall GmbH, die Voraussetzun-
gen hierzu hatte. Da konnte ich ja nicht ab-
lehnen und sagte zu. Damit hatte ich mir 
eine Menge Arbeit aufgeladen.
Zunächst war ein Flugzeug mit allen Unter-
lagen zu beschaffen. Hans Dittes hat des-
halb am 20. Oktober 1976 vom Regional- 
büro der Regierungsverkaufsteile in Al-
bacete das Flugzeug E3B Werknummer 
183 (militärische Daten) für 333.000,- Pe-
seten (ca. 12.000,- DM) ersteigert. Es war 
abzuholen in flugfähigem Zustand in Reus 
I Tarragona. Die spanischen Behörden stell-

ten eine Exportlizenz aus, sowie Beschei-
nigungen der Regierungsverkaufsstelle 
Albacete und des spanischen Luftfahrtmi-
nisteriums. (wg. Verzollung) Insoweit war 
der erste Schritt getan. Es lag nun an mir, 
Kennzeichen, vorläufige Verkehrszulas-
sung, zwecks Überführung von Reus nach 
Schwäbisch Hall, Versicherung und all das 
Notwendige zu veranlassen. Gleichzeitig 
war der Antrag für eine vereinfachte Mus-

terprüfung an das LBA zu stellen, denn die 
Bücker 131 war ja mit Kennblatt 717 und 
Varianten bereits zugelassen. 
Am 29. November 1976 beantragte ich 
beim LBA die Zulassung der C.A.S.A. 1.-
131-E mit einer vereinfachten Muster-
prüfung sowie die vorläufige Verkehrs-
zulassung wie aus folgendem Schreiben 
ersichtlich. Das Antwortschreiben ist auf 
der rechten Seite zu lesen.

Helmut Hüfner
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Das LBA-Antwortschreiben machte abso-
lut keine Hoffnung auf eine Musterzulas-
sung der 1.131. ln einem Telefonat konnte 
ich wenigstens erreichen, dass ich eine 
vorläufige Verkehrszulassung zur Überfüh-
rung nach Schwäbisch Hall erhielt. Theore-
tisch hätte ich auch eine Überflugerlaubnis 
über Frankreich benötigt, aber dieses Risi-
ko bin ich eingegangen.
Nachdem alle Papierarbeit erledigt war, 
holte ich die Bücker, Kennzeichen D-EOLL, 
am 20. Februar 1977 ab. Begleitet hat 
mich Siegfried Martin aus Großaspach/ 
Backnang, ein Clubmitglied vom Motor-
fliegerclub Schwäbisch Hall. Wir trafen am 
19. ein und gingen sofort zum Flugplatz 
Reus, weil ich die erforderliche Einweisung 
noch an diesem Tag erwartet habe. Mein 
Einweiser Pedro versuchte alles, aber wir 
durften erst am nächsten Tag fliegen. Für 
die Platzrunden musste ein Flugplan aus-
gefüllt werden. Es gab kein Funkverkehr 
und keine EiV. Pedro erklärte mir dass er 
die Bücker nur vom hinteren Sitz fliegen 
kann, ich müsse zur Einweisung also vor-
ne Sitzen. Ich hatte die 131 vom BWLV 
schon früher geflogen und hätte keiner 
Einweisung bedurft. Jedenfalls haben wir 
ein paar Platzrunden geflogen. Die letzten 
beiden Landungen überließ er mir. Da-
nach war ich eingewiesen. Pedro sagte mir 
zum Abschied "excuse my landings Da-
mit war über die Einweisung alles gesagt. 
Am gleichen Tag startete ich mit Siegfried 
Richtung Gerona zur Zollabfertigung und 
weiter nach Perpignan. Bis dahin hatten 
wir trotzt Winter kein Wetterproblem. Erst 
am 25. Konnten wir bei Winterwetter über 
Lion, Freiburg nach Schwäbisch Hall wei-
terfliegen.
ln Schwäbisch Hall machten wir eine 
gründliche Wartung am Flugzeug, eine 
neue Lackierung und deutsche Beschrif-
tung. Das Flugzeug war inzwischen Ei-
gentum von Dr. Rudolf Kunz. Das LBA hat 
nun das spanische Luftfahrtministerium 
mit Schreiben vom 22 August 1977 ange-
schrieben um Unterlagen für das Flugzeug 
zu erhalten. Siehe nebenstehendes Schrei-
ben. Am 29. September 1977 gab mir das 
LBA die Antwort aus Madrid zur Kenntnis. 

© Helmut Hüfner

Fortsetzung folgt!

» Fortsetzung von Seite 9
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Pflicht zur Betreuung der Fluggäste bei 
Flugannullierung nach Vulkanausbruch

Titel: Pflicht zur Betreuung der Fluggäs-
te bei Flugannullierung nach Vulkanaus-
bruch

Normenkette: VO (EG) Nr. 261/2004 
Art. 5 lit. b, 9

Leitsätze:

1. Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. 2. 2004 über eine gemein-
same Regelung für Ausgleichs- und Un-
terstützungsleistungen für Fluggäste im 
Fall der Nichtbeförderung und bei Annul-
lierung oder großer Verspätung von Flü-
gen und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 295/91 ist dahin auszulegen, 
dass Umstände wie die Schließung eines 
Teils des europäischen Luftraums nach 
dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajö-
kull „außergewöhnliche Umstände“ im 
Sinne dieser Verordnung darstellen, die 
die Luftfahrtunternehmen nicht von ihrer 
Betreuungspflicht gemäß den Art. 5 I lit. 
b und 9 der Verordnung entbinden. (amt-
licher Leitsatz) 

2. Die Art. 5I lit. b und 9 der Verordnung 
Nr. 261/2004 sind dahin auszulegen, 
dass im Fall der Annullierung eines Fluges 
wegen „außergewöhnlicher Umstände" 
von einer Dauer, wie sie im Ausgangsver-
fahren gegeben ist, der in diesen Bestim-
mungen vorgesehenen Pflicht zur Betreu-
ung der Fluggäste nachzukommen ist, 
ohne dass dies die Gültigkeit dieser Be-
stimmungen berührt. (amtlicher Leitsatz) 

3. Ein Fluggast kann jedoch als Entschä-
digung dafür, dass das Luftfahrtunter-
nehmen seiner Betreuungspflicht nach 
den Art. 5I lit. b und 9 der Verordnung 
Nr. 261/2004 nicht nachgekommen ist, 
nur solche Beträge erstattet bekommen, 
die sich in Anbetracht der dem jeweiligen 
Fall eigenen Umstände als notwendig, 
angemessen und zumutbar erweisen, 
um den Ausfall der Betreuung des Flug-
gasts durch das Luftfahrtunternehmen 
auszugleichen, was zu beurteilen Sache 

des nationalen Gerichts ist. (amtlicher 
Leitsatz) 

Rechtsgebiete:
Europarecht, ausl. Recht, Völkerrecht, 
Sonstiges Bürgerliches Recht, Grund-
buchrecht/FGR

Schlagworte:
Betreuung, Fluggäste, Flugannullierung, 
Vulkanausbruch, Entschädigung, Vor-
abentscheidungsersuchen, Schadenser-
satz, Diskriminierungsverbot

1. Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 11. Februar 2004 über eine ge-
meinsame Regelung für Ausgleichs- und 
Unterstützungsleistungen für Fluggäste 
im Fall der Nichtbeförderung und bei An-
nullierung oder großer 
Verspätung von Flügen 
und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 
295/91 ist dahin auszu-
legen, dass Umstände 
wie die Schließung ei-
nes Teils des europäi-
schen Luftraums nach 
dem Ausbruch des Vul-
kans Eyjafjallajökull „au-
ßergewöhnliche Um-
stände“ im Sinne dieser 
Verordnung darstellen, 
die die Luftfahrtunter- 
nehmen nicht von  
ihrer Betreuungspflicht 
gemäß den Art. 5 Abs. 
1 Buchst. b und 9 der 
Verordnung entbinden.

2. Die Art. 5 Abs. 1 
Buchst. b und 9 der Ver-
ordnung Nr. 261/2004 
sind dahin auszulegen, 
dass im Fall der An-
nullierung eines Fluges 
wegen „außergewöhn-
licher Umstände“ von 
einer Dauer, wie sie im 
Ausgangsverfahren ge-

geben ist, der in diesen Bestimmungen 
vorgesehenen Pflicht zur Betreuung der 
Fluggäste nachzukommen ist, ohne dass 
dies die Gültigkeit dieser Bestimmungen 
berührt. 
Ein Fluggast kann jedoch als Entschädi-
gung dafür, dass das Luftfahrtunterneh-
men seiner Betreuungspflicht nach den 
Art. 5 Abs. 1 Buchst. b und 9 der Ver-
ordnung Nr. 261/2004 nicht nachgekom-
men ist, nur solche Beträge erstattet be-
kommen, die sich in Anbetracht der dem 
jeweiligen Fall eigenen Umstände als 
notwendig, angemessen und zumutbar 
erweisen, um den Ausfall der Betreuung 
des Fluggasts durch das Luftfahrtunter-
nehmen auszugleichen, was zu beurtei-
len Sache des nationalen Gerichts ist.

* Verfahrenssprache: Englisch.



aviation news12 Zertifizierungsverfahren

Zertifizierung als Luftfahrtsachverständiger
gemäß ISO 17024

Die ISO Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024:2012 zum Luftfahrtsachverständi-
gen ist ein neues Qualitätsmerkmal im Be-
reich der Personenzertifizierung, welches 
in absehbarer Zeit wohl jeder Luftfahrt-
sachverständige anstreben sollte, sofern er 
international und/oder auch für Behörden 
arbeiten möchte.
Heutzutage kann man innerhalb von 24 
Stunden jeden Ort der Welt mit dem Luft-
fahrzeug erreichen – die Welt ist insofern 
also deutlich kleiner geworden. Langfristig 
ist es daher unumgänglich, dass die inter-
nationale Luftfahrt durch international gül-
tige Standards weiter harmonisiert wird, 
um dieser Entwicklung entsprechend Rech-
nung zu tragen. Die Internationale Zivilluft-

fahrt Organisation (ICAO) vereint mit ihren 
191 Mitgliedstasten weltweit nahezu alle 
Länder der Erde. Aufgrund der vielschichti-
gen Programme, welche die ICAO derzeit 
massiv vorantreibt werden in absehbarer 
Zeit die derzeitigen Qualitätsunterschiede 
im Bereich der Standards in allen Bereichen 
der Luftfahrt, Luftfahrtindustrie einschließ-
lich der Oberaufsicht von Behörden jedoch 
schon wahrscheinlich bald der Vergangen-
heit angehören.
Eines der wichtigsten Programme der 
ICAO in Bezug auf die Verbesserung der 
Sicherheit in der Luftfahrt ist der Glo-
bal AviationSafety Plan (GASP), der über 
eine umfassende Konzeption, basie-
rend auf Safety Management und ange-

wendeter Risikobewertung, die weltweite 
Standardisierung aller Mitgliedsstaaten in 
den nächsten Jahren vorsieht. Der erste 
GASP wurde bereits im Jahre 1997 vorge-
stellt und wird seitdem laufend überarbei-
tet und adaptiert. Die gemäß GASP von 
den Unternehmen der Luftfahrtindustrie 
– seien es Fluglinien, Flugverkehrskontroll-
stellen oder Flughäfen – geforderte Imple-
mentierung sogenannter Safety Manage-
ment Systeme (SMS) ist schon sehr weit 
fortgeschritten und hat sich bereits vielfach 
als taugliches Instrument zur Erhöhung der 
Sicherheit in der Luftfahrt erwiesen. Parallel 
dazu fordert der GASP von den Luftfahrt-
behörden der einzelnen Länder, dass diese 
ein sogenanntes State Safety Programm 
(SSP) einführen.
Im Sinne des Abkommens von Chicago so-
wie den ICAO-Anhängen liegt die Verant-
wortung für die Sicherheit der Luftfahrt im 
Bereich der einzelnen Mitgliedsstaaten. Um 
die Effektivität der State Safety Programme 
zu überwachen wurde am 1. Jänner 1999 
das ICAO Universal Safety Oversight Audit 
Programme (USOAP) gestartet.In der Folge 
wurden im Rahmen von USOAP bei den 
einzelnen Mitgliedstaaten alle 6 Jahre Au-
dits durchgeführt. Im Jänner 2013 wurde 
dann die Methodologie des USOAP Pro-
gramms auf den sogenannten Continuous 
Monitoring Approach (CMA) umgestellt, 
um die Effektivität des Programms durch 
einen zusätzlichen ständigen Datenaus-
tausch und einer laufenden Auswertung 
dieser Daten zu verbessern. Eine wesent-
liche Erkenntnis aus diesem Programms 
ist, dass es bei vielen Behörden noch im-
mer einen sehr großen Handlungsbedarf 
gibt, da bedingt durch knappe Budgets 
oder veraltete Stellenbesetzungsstrukturen 
gerade bei den Behörden oft nicht genü-
gend ausgewiesene Experten verfügbar 
sind, um ein SSP jeweils entsprechend 
umzusetzen. Eines der wesentlichen Ziele 
der CMA Methodologie ist es daher auch, 
die Ergebnisse der CMA Datenanalyse der 
einzelnen Mitgliedstaaten auf der Websei-
te der ICAO künftig zu veröffentlichen, um 
so die Bemühungen der Staaten in Bezug 
auf die Umsetzung der SSP´s und der Not-

Dipl. Luftfahrtsachverständiger Peter Wilczek

Prerequisites Basic Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Minimum Experience in aviation 7 years 10 years 15 years 10 years 15 years

Minimum Area(s) of expertise 1 1 2 3 4

Minimum Work Experience within one or 
more of the following: Aviation related 
government organization, Commercial 
Air Operator, Maintenance Organization, 
Design Organization, Training Organiza-
tion, Airport Operator, ANSP, etc.

3 years 5 years 10 years - 3 years

Minimum Management Experience 
within one or more of the following: 
Aviation related government organiza-
tion, Commercial Air Operator, Main-
tenance Organization, Design Organi-
zation, Training Organization, Airport 
Operator, ANSP, etc.

- - 3 years - -

Minimum Work Experience within an 
Aviation related Governmental Orga-
nization (CAA and/ or ICAO and/ or 
RSOO)

- - - 3 years 5 years

Minimum Management Experience 
within an Aviation related Governmental 
Organization (CAA and/ or ICAO and/ 
or RSOO)

- - - - 3 years

Composition of legal opinions a a a a a

National aviation regulations a a a a a

International aviation regulations - a a a a

Aviation Auditor - a a a a

Quality Management - - a a a 

Safety Management Systems & Risk 
Assessment

- - a a a

Government Safety Inspector - - - a a

Accident and Incident Investigation - - - - a

Transportation of Dangerous Goods - - - - a
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wendigkeit zur Vorhaltung entsprechender 
Experten bei den nationalen Behörden zu 
fördern.
Die Luftfahrtindustrie hat – wie bereits 
dargestellt – seit langem Strukturen ent-
wickelt, Experten eingestellt und erfolg-
reich entsprechende Safety Management 
Programme entwickelt und implementiert. 
Nun müssen auch die Luftfahrtbehörden 
weltweit einerseits bei der Entwicklung 
und der Implementierung von State Safety 
Programmen für alle Bereiche der Luftfahrt 
aufholen, und andererseits aber unter an-
derem auch die SMS Systeme der Luftfahr-
tindustrie überwachen. Oft fehlen hierzu 
aber – genau wie auch in den übrigen 
mannigfaltigen Teilbereichen der Luftfahrt 
– die notwendigen ausgewiesenen Ex-
perten, um mit den laufend verzeichneten 
Wachstumsraten in der Luftfahrt entspre-
chend mithalten zu können. Steht man als 
Entscheidungsträger einer Behörde nun vor 
diesem Problem, wird der Härtegrad noch 
indirekt heraufgesetzt, zumal sich zwar Ex-
perten in der Luftfahrt durch Lebenslauf 
und Zeugnisse darstellen können, jedoch 
auf der einen Seite Ausschreibungsverfah-
ren und Budgeteinschränkungen oftmals 
die Einstellung einer qualifizierten Person 
im notwendigen Zeitrahmen unmöglich 
machen und auf der anderen Seite die 
Expertise von Bewerbern zumeist von Per-
sonalabteilungen selbst beurteilt werden 
muss, was diese oft vor schier unlösbare 
Herausforderungen stellt.
Aus diesen und anderen Gründen hat auch 
die EASA schon reagiert und in neuen Re-
gulativen (EU Verordnung 965-2012 Part 
ARO-GEN 200) in den Managementan-
forderungen für Behörden den Einsatz von 
kompetenten Experten gefordert. Ähnliche 
und weiterreichende Anforderungen fin-
den sich auch zum Beispiel im ICAO Doc 
8335 wo die Anforderungsprofile für Flug-
inspektoren detailliert beschrieben sind.
Langfristig betrachtet werden Behörden 
also nicht umhin kommen zeitlich befristet 
geeignetes Fachpersonal von außerhalb 
einzusetzen, da ansonsten eine funktio-
nierende Oberaufsicht nicht mehr möglich 
sein wird. Einige Behörden haben diesem 
Anspruch schon Rechnung getragen und 
rekrutieren gezielt Fachpersonal von au-
ßerhalb. So arbeitet die EASA bereits an ei-
nem Konzept, welches die Erstellung einer 
Datenbank von ausgewiesenen Experten 
zum Gegenstand hat. Ein Kernproblem be-
steht aber grundsätzlich weiterhin, wenn 
man folgende Fragestellungen erlaubt: 
Wie definiert man eigentlich fair und kor-
rekt das Können eines Luftfahrtexperten 
und wer ist Experte im Verhältnis zu wel-

chen Anforderungsprofilen?
Einzelne Mitarbeiter der AAI sind auch 
gleichzeitig bei Behörden als Inspektoren 
und auch in Managementpositionen tätig. 
Die Problematik einer fehlenden „Mess- 
latte“ für Luftfahrtexperten versus die Pro-
blematik wie vorhandene Experten aus der 
Luftfahrtindustrie zur Erfüllung des GASP 
beitragen können, wurde bei ICAO und 
EASA lange diskutiert.
Die Lösung des Problems liegt daher in der 
ISO 17024 Zertifizierung, wo sich Experten 
und Spezialisten aufgrund ihrer beruflichen 
Erfahrung und ihrem besonderen Wissen 
in einem bestimmten Teilgebiet über ein 
einheitliches System definieren und auch 
zertifizieren, um späteren Auftraggebern 
eine Auswahlsicherheit zu geben. Zusätz-
lich bietet ein solcher Zertifizierungspro-
zess natürlich auch immer die Möglichkeit 
einer Gap Analyse, bei der festgestellt wer-
den kann, wo der Experte eventuell noch 
etwas fachlichen Nachholbedarf hat und 
wie diese Lücke geschlossen werden kann.
Bisher sind Sachverständige primär in na-
tionalen Verbänden organisiert, und eine 
Ernennung erfolgt fast immer auch nur auf 
nationaler Ebene. Die Ausbildungen unter-
scheiden sich je nach Verbandszugehörig-
keit auch teilweise erheblich voneinander 
und diese sind in der Regel nur auf die Tä-
tigkeit bei nationalen Gerichten bezogen, 
wodurch diese Ernennungen klarerwei-
se auch zumeist nur national oder sogar 
manchmal nur regional eingeschränkt ver-
wertbar sind.
AAI wurde im März 2013 von der ICAO 
überprüft und insbesondere die Zertifi-
zierung von Luftfahrtexperten nach ISO 
17024 durch eine gesonderte Zertifizie-
rungsstelle sowie auch die Weiterbildung 
von Luftfahrtexperten für die Luftfahrt-
industrie und Behörden wurde im Audit-
bericht der ICAO besonders positiv her-
vorgehoben und wird dies von der ICAO 
umfassend unterstützt.
Durch die ISO 17024 Zertifizierung als 
Luftfahrtsachverständiger, welche von der 
Zertifizierungsstelle der AAI durchgeführt 
wird, wird nun nicht nur ein international 
anerkannter Standard geschaffen, sondern 
es wird auch dem Sachverständigen die 
Möglichkeit eröffnet, nach der Zertifizie-
rung international tätig zu sein. Umgekehrt 
können sich auch nationale wie internati-
onale Auftraggeber, sowie Luftfahrtbehör-
den darauf verlassen, dass die Experten in 
ihren Fachgebieten entsprechend geprüft 
worden sind und die derart zertifizierten 
Experten tatsächlich über eine überdurch-
schnittliche Expertise in dem jeweils ange-
gebenen Sachgebiet verfügen.

Wie kommt man nun zu einer solchen 
Zertifizierung als Luftfahrtsachverständi-
ger nach ISO 17024 für ein oder mehrere 
Sachgebiete in der Luftfahrt? Der Zertifizie-
rungskandidat muss zunächst die Voraus-
setzungen für den jeweils angestrebten 
Zertifizierungslevel erfüllen (siehe Tabelle) 
und bereit sein ein Zertifizierungsverfahren 
auf sich zu nehmen. Wichtig ist jedenfalls, 
dass der Kandidat seine Expertise selbst 
richtig einzuschätzen weiß und diese Ex-
pertise dann durch entsprechende Do-
kumentation und Wissen belegen kann. 
Dieses Verfahren besteht sohin zunächst 
aus einer realistischen Eigenbeurteilung 
der geforderten Voraussetzungen, welche 
durch Zeugnisse und Dokumentation zu 
belegen ist, sowie einer Prüfung (Assess-
ment) in den angestrebten Sachgebieten 
vor dem Zertifizierungsausschuss in der 
Zertifizierungsstelle zum Nachweis des 
überdurchschnittlichen Wissens in dem 
Sachgebiet und zu guter Letzt der Erstel-
lung eines Gutachtens zu einem vorge-
gebenen Thema aus einem Bereich der 
Expertise des Kandidaten, zumal ein Sach-
verständiger auch jederzeit in der Lage sein 
muss ein strukturiertes Gutachten erstellen 
zu können. Nach positiver Beurteilung der 
Voraussetzungen und des eingereichten 
Gutachtens sowie dem erfolgreichen Ab-
schluss der Prüfung erhält der Kandidat 
eine offizielle Zertifizierungsurkunde, einen 
Sachverständigenausweis, einen Stempel 
und wird auch als Sachverständiger in ei-
ner öffentlich zugänglichen Datenbank 
eingetragen.
Da ein einzelner Luftfahrtexperte / Luft-
fahrtsachverständiger unmöglich alleine 
alle Bereiche der Luftfahrt abdecken kann, 
braucht der Sachverständige daher auch 
jedenfalls ein zuverlässiges Netzwerk der 
Zusammenarbeit um bei komplexeren Fra-
gestellungen umfänglich und kompetent 
ein Gutachten erstellen zu können. Neben 
dem Ausbildungs- und Prüfungsauftrag 
hat sich daher die Akademie auch zum Ziel 
gesetzt ein solches Netzwerk von Experten 
zu entwickeln um entsprechend zertifizier-
ten Sachverständigen eine zusätzliche Ein-
satzoption auf nationaler und internationa-
ler Ebene zu ermöglichen.
Weitere Informationen zu diesem The-
ma können unter cert@avac-int.eu an-
gefordert werden, bzw. kann dort auch 
ein entsprechender Antrag auf Zertifizie-
rung als Luftfahrtsachverständiger gemäß 
ISO 17024 gestellt werden.

© Peter Wilczek
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Die Rechte der PRM-Passagiere bei 
der Beförderung im Luftverkehr – 
und die Wirklichkeit

Das Kürzel PRM steht für Passenger [nach-
stehend: Paxe genannt] with Reduced Mo-
bility, oder Passagiere mit eingeschränkter 
Mobilität.  Die Rechtsgrundlage ergibt sich 
aus den Artikeln 1 bis 18 sowie den An-
hängen I, II der EU-VO 1107/2006 vom 
05.07.2006.
Als behinderte Menschen gelten Men-
schen, deren Mobilität eingeschränkt ist, 
und eine angemessene Unterstützung be-
nötigen, die an ihren besonderen Bedürf-
nissen ausgerichtet ist [§ 2 SGB IX, Artikel 
2a EU-VO 1107/2006].
Welche Arten von Behinderungen gibt es, 
die als internationale Kürzel bei der Flug-
buchung im Luftverkehr ihre Anwendung 
finden?

Das Recht auf entsprechende Hilfeleistung 
am Flughafen ist zwingend vorgeschrieben 
[Artikel 7 EU-VO 1107/2006]. 
Als Leistungserbringer gilt in erster Linie das 
Luftfahrtunternehmen. Es ist ein Unterneh-
men, das Luftverkehrsleistungen erbringt. 
Dafür bedarf es durch die Aufsichtsbehör-
de einer gültigen Betriebsgenehmigung 
[Art. 2a bis 2d der EU-VO 1107/2006 und 
EU-VO 2407/1992].
Da zwischen dem Luftfrachtführer und 
der zu befördernden behinderten Person 
ein Beförderungsvertrag zustande kommt, 
ist es Pflicht, den beabsichtigen Flug beim 
Luftfrachtführer mindestens 48 Stunden 
vor Abflug anzumelden [Artikel 6 Absatz 2 
EU-VO 1107/2006] anzumelden.
Für den Luftfrachtführer besteht Beförde-
rungspflicht [Artikel 3 EU-VO 1107/2006]. 

Der Luftfrachtführer kann die Beförderung 
nur aus gravierenden Sicherheitsgründen 
verweigern [Artikel 4 Absatz 1 EU-VO 
1107/2006, EU-OPS 1.260].
Der Luftfrachtführer hat für die Hilfeleis-
tung geeignetes Material zur Verfügung 
zu stellen [z.B. Begleitperson, Lift, Mobili-
tätshilfen]. Dies gilt gleichermaßen für ab-
fliegende, ankommende oder Transitpaxe 
[Artikel 10 EU-VO 1107/2006].
In aller Regel verfügt der Luftfrachtführer 
nicht über geeignetes Handling-Equip-
ment. Er bedient sich daher des jeweiligen 
Flughafenbetreibers vor Ort als Erfüllungs-
gehilfe. Als Flughafen gelten Unternehmen, 
die Luftverkehrsleistungen nach internatio-
nalem Standard der ICAO-Richtlinien be-

treiben [Artikel 2, ff EU-VO 1107/2006]. Für 
den Luftfrachtführer besteht eine Anmel-
depflicht der zu befördernden behinderten 
Person beim Flughafenbetreiber, mindes-
tens 36 Stunden vor Abflug [Artikel 6 Ab-
satz 2 EU-VO 1107/2006]. Die Verantwor-
tung für Hilfeleistungen auf dem Flughafen 
obliegt dem Flughafenbetreiber, wenn 
mehr als 150.000 Paxe jährlich befördert 
werden [Artikel 8, 9 EU-VO 1107/2006]. Als 
Erfüllungsgehilfen des Flughafenbetreibers 
kommen unterschiedliche Hilfsdienstleister, 
wie Groundhandlingspartner und eigen-
ständige Behindertenbetreuer [z.B. ASD, 
DRK, Johanniter, Krankenbeförderungsun-
ternehmen] zum Einsatz [Einleitung und 
Vorwort Ziffer 7 vor EU-VO 1107/2006]
Wie wird diese EU-VO 1107/2006 wirklich 
umgesetzt? Die Vorschrift über die Beför-

derung behinderter Menschen ist blanke 
Theorie. Die Wirklichkeit sieht anders aus. 
Vor dem Hintergrund des starken Kosten-
drucks bei den Luftfrachtführern und Flug-
hafenbetreiber wird diese EU-Verordnung 
nur widerwillig praktiziert.
Viele Fluggesellschaften übersehen, dass 
sie Vertragspartner der zu befördern-
den Paxe und nach EU-OPS 1.260 (a) 
verpflichtet sind, konkrete Verfahren zur 
Beförderung von PRM festzulegen. Ver-
tragsbestandteil des Beförderungsvertrags 
ist  nicht nur der Flugschein, sondern allge-
mein gültige Verpflichtungen ergeben sich 
insbesondere aus den Regelungen in EU-
OPS1. Wegen des Kostendrucks wälzen 
sie trotz allem ihre Verpflichtung auf die 
Flughafenbetreiber als Erfüllungsgehilfen 
ab, weil sie als Fluggesellschaft nicht über 
das entsprechende Equipment verfügen 
(wollen). Die Flughafenbetreiber können 
mit dem Groundhandling der Behinder-
tenbeförderung kein Geld verdienen. Sie 
beauftragen mit der zwingend vorge-
schriebenen Dienstleistung Groundhand-
lingagenten oder Hilfsdienste [s.a.a.O.] 
Diese Dienstleister sind völlig überfordert, 
weil ihnen das entsprechende Equipment 
und größtenteils die fachliche Qualifikation 
fehlen.
Das Handling der behinderten Menschen 
bei auf Außenpositionen geparkten Luft-
fahrzeugen ist menschenunwürdig, da sie 
wegen fehlender Überdachungen Wind 
und Wetter ausgesetzt sind. Sie werden 
wegen ihrer Mobilitätseinschränkung auf 
Tragestühle „flaschenzugähnlich“ in das 
Flugzeug hineingezogen und beim Aus-
stieg wieder herabgelassen. Nicht selten 
kommt es vor, dass sich bei diesem Hand-
ling korpulente Behinderte nicht unerheb-
lich verletzen.
Den Liniengesellschaften wird bei auf 
Außenpositionen geparkten Regional-
Luftfahrzeugen, wie Bombardier CR 7, CR 
9 oder Dash 8-Q400 auf internationalen 
Flughäfen, z.B. in Köln [CGN] und Düssel-
dorf [DUS]  kein Hubwagen zur Verfügung 
gestellt, Begründung: Kostendruck.
Besonders dreist sind die Low-Cost-Carrier. 
Deren Luftfahrzeuge werden fast aus-

Rechtsbeistand Ing./ RB. Horst Knoche

Arten der Behinderung Code

WCHR Paxe ist gehfähig, benötigt aber vom Check-In 
zum Flugzeug einen Rollstuhl

WCHS Paxe ist total inmobil-Rollstuhlerfordernis 

WCHC Paxe ist total inmobil, auf Rollstuhl
und Begleitperson angewiesen

BLND Paxe ist sehbehindert

DEAF Paxe ist hörgeschädigt

DUMB Paxe ist stumm

DEAF/DUMB Paxe ist taubstumm

STCR Paxe Beförderung nur auf Tragbare

MAAS Paxe benötigt Betreuung und Rollstuhl
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schließlich auf Außenpositionen geparkt, 
weil das jeweilige Andocken an Flug-
gastbrücken zu kostenintensiv ist [je nach 
Flughafenbetreiber zwischen 600,00 Euro 
bis 1.200,00 Euro netto je Luftfahrzeug]. 
Hinzu kommen Start- und Landegebühren, 
Kosten für Parkpositionen, Lärmschutz und 
PRM-Gebühren, nur um einige wenige zu 
nennen.  Die Paxe werden größtenteils 
nicht als bedürftige Menschen behandelt 
sondern, egal wie,  transportiert. Dieses 
Handling ist weit von der Achtung der 
Menschenwürde und Behindertenwürdi-
gung [Artikel 1 und Artikel 3 GG] entfernt. 
Obwohl das Allgemeine Gleichstellungs-
gesetz [AGG], auch Antidiskriminierungs-
gesetz genannt, bei der Gleichbehandlung 
die Benachteiligung behinderter Menschen 
in Bereichen des privaten Vertragsrechts 
verbietet, haben die Low-Cost-Carrier 
eine neue Einnahmequelle entdeckt. Den 
Behinderten werden Sitze mit der zwin-
gend benötigten größeren Beinfreiheit nur 
gegen zusätzliche Sitzplatzentgelte [meist 
15,00 Euro je Flug und Person] zur Verfü-
gung gestellt. Was in deren AGB verankert 
ist. Diese Vorgehensweise ist gemäß § 305, 
ff und 307 BGB, § 1, ff AGG, § 2 SGB IX so-
wie Artikel 1 und Artikel 3 Absatz 3, Satz 
2 GG unangemessen und unzulässig. Weil 
sie gegen Treu und Glauben und eine un-
angemessene Benachteiligung [§ 307 BGB, 
bb.] verstoßen. Unangemessen ist die Be-
nachteiligung, wenn der Verwender durch 
einseitige Vertragsgestaltung missbräuch-

lich eigene Interessen auf Kosten seines 
Vertragspartners durchzusetzen versucht, 
ohne von vornherein dessen Belange hin-
reichend zu berücksichtigen um ihm einen 
angemessenen Ausgleich zuzugestehen 
[vergl. BGH 1990, Seite 280-84; BGH 2000, 
Seite 1110; BGH 2005, Seite 1774].
Im Notfall werden behinderte Menschen 
auf der Strecke bleiben. In aller Regel muss 
ein Luftfahrzeug, bei nur 50% der geöff-
neten Notausstiege, in 90 Sekunden eva-
kuiert sein. In keinem Emergency-Training 
wird die Evakuierung mit behinderten 
Menschen geübt, ist auch gesetzlich nicht 
vorgeschrieben. Lediglich in OPS1.260 wird 
in Ziffer a 3] indirekt darauf verwiesen. Die 
gesetzlich geforderte Evakuierungszeit von 
90 Sekunden ist zu kurz bemessen. 
Die internationalen Verkehrsflughäfen kön-
nen sich ein Beispiel an den italienischen 
Flughäfen in der Region Emilia Romagna, 
beispielsweise Aeroporti di Bologna [BLQ], 
Rimini [RMI], Forli [FRL] etc., nehmen. Dort 
sind für alle Luftfahrzeuge, egal ob Regi-
onal- oder Verkehrsflugzeuge, spezielles 
behindertengerechtes Servicepersonal und 
geeignetes Equipment vorhanden. Der be-
hinderte Pax wird als Mensch und nicht als 
unliebsamer Kostenverursacher behandelt. 
Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass für 
die Beschädigung oder verlorengegange-
ne Sachen der behinderten Personen zu 
haften ist [Artikel 12 EU-VO 1107/2006]. 
Weder der Luftfrachtführer noch der Flug-
hafenbetreiber zahlen freiwillig Schadener-

satz. Da bleibt nur der Klageweg innerhalb 
der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen [§ 
194, ff BGB, Artikel 35 MÜ], dessen Ge-
richtsstand nach deutschem oder interna-
tionalem Luftverkehrsrecht frei wählbar ist 
[§ 15, ff ZPO, Artikel 35 MÜ] 
Es ist an der Zeit, dass sich die Aufsichtsbe-
hörden mit dieser fragwürdigen Praxis und 
vor allem den AGB der Fluggesellschaften 
befassen. Das Recht dazu ergibt sich § 46a 
LuftVG. 
 © Rechtsbeistand Horst Knoche, 
 Düsseldorf
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Air Cargo Claims 
Missglückter betrügerischer und 
teurer „Abzockversuch“

HK/SV Ing. Horst Knoche, VDI 

Ein südafrikanischer Unternehmer verkauf-
te an einen Rauchwarenhändler in Frank-
furt 100 kg Lammfelle. Die Ware war mit 
30 Einzelfelle in einem Versandkarton, zu  
5 kg Einzelgewicht, verpackt und kam mit 
20 Karton auf 2 Paletten mit 50 kg Pa-
letten-Netto-Einzel-Gewicht verteilt zum 
Versand. Vertragsbestandteil des Beförde-
rungsvertrages waren die AGB der Airline 
und das Montrealer Übereinkommen [MÜ]. 

Mit dem Versand beauftragte der Expor-
teur einen auf dem Flughafen [Airport - 
APT] Johannesburg [JNB] ansässigen Spe-
diteur. Der Transport wurde per Luftfracht 
mit Destination Frankfurt [FRA] durch ein 
südafrikanisches Luftfrachtunternehmen 
durchgeführt.

Nach der Ankunft in FRA erfolgte die 
Einlagerung der Sendung im Importlager 
von Cargo City Süd  des APT FRA. Bei der 
Einlagerung wurde durch die Lader fest-
gestellt, und in der Tatbestandsaufnahme 
protokolliert, dass die Sendung nass und 
beschädigt sei. Der Empfänger erhielt 
Kenntnis vom Wareneingang, der Bereit-
stellung zur Abholung mit dem Hinweis, 
dass die Sendung nass und beschädigt sei. 

Sie wurde von einem Spediteur tags 
später abgeholt und in dessen Lager 
eingelagert. Durch den Spediteur erfolg-
te namens und im Auftrag des Emp-
fängers eine sofortige Haftbarhaltung 
des Luftfrachtführers. Die Vorausset-
zungen der fristgerechten Schadenan-
zeige [Artkel 31 MÜ] waren gegeben. 

Der Luftfrachtführer beauftragte einen 
Havariekommissar [HK] mit der Schaden-
aufnahme und Erstellung eines Luftfracht-
Schadengutachten. 

Vorgelegt wurden der Lieferschein ohne 
Rechnung, die Packliste, der Luftfrachtbrief 
mit Airline-Prefex, der den Departure-APT, 
den Destination-APT, Versender, Emp-
fänger, Warenbezeichnung und Gewicht 
beinhaltete. Der Versender hatte keinen 
zusätzlichen Versicherungswert erklärt, so-

dass die gewichtsmässige Höchsthaftung 
pro Kilo in zahlenmässigen SZR eintritt 
[Artikel 22 Absatz 3 MÜ]. Ein Warenzu-
standsvermerk war auf dem Luftfracht-
brief nicht angebracht. Was den Schluss 
zuließ, dass die Ware unbeschädigt zum 
Transport aufgegeben, vom Luftfrachtfüh-
rer angenommen,  und auf dem Lufttrans-
port beschädigt wurde  [Artikel 18 MÜ]. 
Die Luftfrachtführerhaftung aus dem Ge-
sichtspunkt des vermuteten Verschuldens 
ist gegeben. 

Bei der Besichtigung stellte der HK fest, 
dass die Ware innerhalb der Versandkar-
ton mit feuchtigkeitabweisender Folie um-
mantelt und zum Versand gebracht wurde. 
Hierbei handelt es sich um eine handelsüb-
liche Verpackung. Eine schadenursächliche 
Über- oder Unterverpackung konnte nicht 
festgestellt werden. Der Einwand mangel-
hafter Verpackung war nicht gegeben [Ar-
tikel 18 Absatz 2b MÜ]. 

Blatt 2

Die Besichtigung ergab, dass 6 Einzelkar-
ton zu jeweils 5 kg mit Ware, gleich 180 
Lammfelle, nass wurden. Das Schaden-
gewicht betrug 6 Einzelkarton zu je 5 kg, 
gleich 30 kg. Eine Wiederherstellung des 
Schadgutes ist nicht möglich. Die Lamm-
felle hatten sich nässebedingt aufgerollt 
und waren hart geworden. Durch den 
Empfänger, zusammen mit dem Spediteur 
wurden die beschädigten Lammfelle aus-
sortiert,  in verschiedene Plastiksäcke ver-
teilt und zum Abtransport bereitgestellt. 

Anhand der Fakten hat der HK die Scha-
denhöhe ermittelt. Da das Schadgut in das 
Eigentum des Leistungsverpflichteten, also 
dem Luftfrachtführer übergeht, hatte der 
HK den Empfänger gebeten, die Säcke mit 
dem Schadgut in den Fahrzeugkofferraum 
des HK zu legen. 

Dieser Bitte kam man nicht nach. Im Ge-
genteil: Man erklärte, dass das Schadgut 
zurück an den Versender gehe und bei der 
nächsten Lieferung „daruntergemischt” 

würde. Das würde niemand merken. Das 
Schadgut würde nicht herausgegeben.

Der HK klärte die beteiligten Personen da-
rüber auf, dass sie durch ihre Vorgehens-
weise gerade den Tatbestand des ver-
suchten Betrugs [§§ 12, 263 Abs. 2 StGB] 
erfüllten. Damit sei der Schadenersatzan-
spruch gegenüber dem Luftfrachtführer 
verwirkt. Den Beteiligten wurden zwei 
Möglichkeiten zur Wahl gestellt: Entweder 
sie unterschreiben eine unwiderrufliche 
Verzichtserklärung für den Schadener-
satzanspruch, oder das Schadgut würde 
sichergestellt und die Polizei am Flughafen 
über den vollendeten Betrugsversuch in-
formiert. Mit der Folge der Einleitung eines 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsver-
fahrens wegen versuchten Betrugs. 

Man wählte den Weg des geringsten 
Widerstandes und unterschrieb die Ver-
zichtserklärung. Dem Luftfrachtführer ent-
standen Kosten für den HK. Aufgrund der 
unerlaubten Handlung des Empfängers 
wurden sie im Regressweg zurückverlangt 
und ohne Widerspruch bezahlt.

Insgesamt ein missglückter und teurer 
betrügerrischer Abzockversuch. Der durch 
den HK unterbunden wurde. Neben dem 
Ersatz der Kosten für den HK kamen noch 
die Speditions- und Frachtkosten für den 
Hin- und Rückflug der Frachtsendung hin-
zu. Eine Entschädigung von SZR 19,00/
kg gleich SZR 570,00 zu ca. je 1,20 Euro 
gleich 684,00 Euro wurde nicht gewährt.

 © Rechtsbeistand Horst Knoche, 
 Düsseldorf
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Boeings Dreamliner, ein Start in 
die Zukunft mit Hindernissen

Hans-Ulrich Ohl

Als Ende der 90er Jahre Airbus Industries zu 
erkennen gab, ein Großflugzeug mit einer 
Sitzplatzkapazität für bis zu 853 Passagiere 
bauen zu wollen, läuteten beim Flugzeug-
hersteller Boeing in den USA alle Alarmglo-
cken. Bisher war man unangefochten der 
Konstrukteur und Hersteller des weltweit 
größten zivilen Passagierflugzeuges, der 
Boeing B747 Jumbojet. Viele neue Zukunft-
sideen als Alternative wurden darauf hin 
angedacht, leidenschaftlich diskutiert und 
wieder verworfen. Da man mit dem wirt-
schaftlich sehr erfolgreichen  zweistrahligen, 
Langstrecken – Großraumjet Boeing B767 
mit Platzangeboten für jeweils 255, 351 
oder 375 Passagiere am Markt mit mehr 
als 1000 Optionen und Verkäufen vertre-
ten war, kam man zu dem Schluss, auf der 
Basis dieses Musters ein Flugzeug weiter 
zu entwickeln, dass den Erfordernissen und 
Ansprüchen des 21ten Jahrhunderts genü-
gen sollte. Eine gewisse Rolle spielte dabei 
auch der immer wieder geäußerte Wunsch 
vieler Passagiere, nach sogenannten Punkt 
zu Punkt Verbindungen im Lang- und be-
sonders im Mittelstreckenverkehr unter 
Umgehung der ohnehin hochfrequentier-
ten Verteilerflughäfen (sogenannter Hubs). 
Damit war die Philosophie für eine Gegen-
offensive definiert. Man einigte sich auf drei 

Modelausführungen, die Boeing B787-3 als 
Mittelstreckenversion mit bis zu 330 Plät-
zen und einer maximalen Reichweite von 
6.540 Km, der B787-8 als Langstreckenver-
sion mit bis zu 250 Plätzen und einer maxi-
malen Reichweite von mindestens 15.200 
Km, die zusätzlich zur Musterbezeichnung 
den Namen „Dreamliner“ erhalten sollte, 
und nicht zuletzt die B787-9 ebenfalls als 
Langstreckenversion mit bis zu 290 Plät-
zen und einer maximalen Reichweite von 
15.750 Km.

Die Reisefluggeschwindigkeit für alle drei 
Modellversionen sollte Mach 0.85 oder 
903 km/h betragen. Eine weitere Variante 
mit der Bezeichnung B787-10 besteht 
vorerst nur als ein angedachtes Projekt,  
jedoch ohne einen festen Fertigungstermin. 
Der Rumpf würde bei dieser Variante um 
6 Meter verlängert. Damit ließe sich  das 
Platzangebot auf 359 Sitze erhöhen. Die 
Entscheidung zu dem Bau der B787-8 „Dre-
amliner“ mit dem Zusatz „SEA“ für (Super 
Effizient Aircraft) viel im Dezember 2003. 
Der offizielle Baubeginn erfolgte dann am 
26. April 2004. 

Die Konstruktionspläne für die neue Mo-
dellreihe orientierten sich primär an einer 

Gewichtsoptimierung durch Verwendung 
von Kohlefaserverbundwerkstoffen (Kar-
bon) anstelle von Aluminium für Tragflä-
chen, Rumpf und Leitwerk. Zwar hatte  
man im internationalen Flugzeugbau be-
reits einschlägige Erfahrungen mit diesem    
Werkstoff sammeln können, doch kamen 
diese Materialien bisher überwiegend für 
nichttragende Flugzeugkomponenten 
zum Einsatz, wie Fahrwerksklappen oder 
Teile von Höhen- und Seitenleitwerk.

Auch die Luftzufuhr für die Klimatisierung 
der Kabine sollte nicht mehr wie bisher als 
Zapfluft aus den Turbinen gewonnen wer-
den, sondern über besondere Frischluftein-
lässe im vorderen Teil der Rumpfsektion 
angesaugt, verdichtet und temperaturge-
steuert in die Kabine gelangen. Der Kabi-
nendruck im Reiseflug wurde zudem auf 
nur 1.830 m über Meeresspiegel eingere-
gelt und ist damit um gut 600 m geringer 
als bei heutigen Verkehrsflugzeugen. Da-
durch konnte auch die relative Luftfeuch-
tigkeit für die Kabinenluft von normaler-
weise 5% auf einen Wert von 15% relativer 
Feuchte verbessert werden. Durch diese 
Maßnahmen war man so in der Lage, einer 
möglichen Kontaminierung der Kabinenluft 
durch Öldämpfe aus dem Turbinenbereich 

Eine Boeing B787 Dreamliner der japanische Fluggesellschaft ANA im Landeanflug (Boeing USA) » Fortsetzung auf Seite 18
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zu begegnen. Diese war wiederholt Ursa-
che für unangenehme Beeinträchtigungen 
von Passagieren und Besatzungen. Der Ein-
satz von Zapfluft aus dem Turbinenbereich 
wird zwar auch weiterhin erforderlich, dient 
jedoch zukünftig ausschließlich dem Ver-
eisungsschutz wichtiger Flugzeugkompo-
nenten während wetterkritischer Fugpha-
sen. Da diese Schutzmaßnahmen jedoch in 
aller Regel nur während der Start- und Lan-
dephase zum Tragen kommen, verbessern 
sie insgesamt gesehen das Leistungspo-
tential der Turbinen durch eine insgesamt 
höhere Verdichtung im Brennkammersys-
tem einschließlich einer höheren Treibstoff-
effizienz im Reiseflug.

Die Treibstofftanks verfügen über ein soge-
nanntes „Inerting System“ zur Reduzierung 
der Explosionsgefahr durch Kerosindämpfe 
in der Tankanlage. Hierzu wird über eine 
spezielle Filteranlage Stickstoff aus der Luft 
separiert und in die Tankanlage geleitet. 
Sollte es durch ein äußeres Ereignis zu einer 
Funkenbildung in den Treibstofftanks kom-

men, so verhindert die dort vorhandene 
Stickstoffkonzentration eine mögliche Ent-
flammung des Treibstoffs.

Auch die elektrische Stromversorgung ist 
dezentral ausgelegt. Je zwei starke Elekt-
rogeneratoren pro Triebwerk übernehmen 
die bordeigene Strom- und Batteriever-
sorgung. Diese Generatoren dienen bei 
externer Stromversorgung gleichzeitig 
als Elektromotoren für das Anlassen der 
Triebwerke. Bisher erfolgte dieser Vorgang 
mittels Pressluft, die über eine Hilfsturbi-
ne (APU) im hinteren Teil der Rumpfsek-
tion. Im Notfall stellt eine zusätzliche am 
Rumpf ausfahrbare Staudruckturbine die 
Stromversorgung einer kollabierten Bord- 
elektrik während des Fluges sicher. Die 

wirklich gravierenden Pannen, die letzt-
lich zu einem Flugverbot durch mehrere 
nationale Luftfahrtbehörden für dieses 
Flugzeugmuster führten, sind die Lithium-
Ionen Batterien, die Boeing bei diesem 
Flugzeugmuster erstmalig einsetzt. An-
ders als bei den Vorläufermodellen wer-
den viele Funktionen beim „Dreamliner“ 

elektrisch und nicht mehr mechanisch/
pneumatisch gesteuert. Diese Batterien 
haben den großen Vorteil einer hohen 
Energiedichte, die sich darüber hinaus auch 
schnell wieder aufladen lassen. Trotzdem 
darf eine sicherheitskritische Eigenschaft 
nicht unerwähnt bleiben, die Gefahr einer 
„Thermischen Selbstzerstörung“. Darunter 
versteht man eine sicherheitskritische Ei-
genschaft solcher Batterien, sich bei hoher 
elektrischer Belastung stark zu erwärmen. 
Ein selbstzerstörerischer Vorgang setzt 
ein, wenn eine bestimmte kritische Tem-
peratur überschritten wird. Je nach Bau-
art liegt diese bei Lithium-Ionen Batterien 
zwischen 150 und 250 Grad Celsius. Zu-
dem handelt es sich bei den als Elektrolyt 
verwendeten Flüssigkeiten um organische 

Substanzen, die sich beim Überschreiten 
kritischer Temperaturen selbst entzünden 
können. Sind die hauchzarten Kunststoff-
folien, mit denen man die negativen von 
den positiven Elektronenträgern trennt 
nicht dauerhaft Hitzestabil, kommt es zu 
einem selbstzerstörenden Kurzschluss, 
wobei der Akku Feuer fangen und ex-

Das Konkurrenzmodel aus Europa, der Airbus A350 befindet sich bereits in der Produktion (Airbus Industries)

» Fortsetzung von Seite 17
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Eine durch Selbstentzündung zerstörte Lithium-Ionen Batterie (NTSB USA)

Verkehrsluftfahrt

plodieren kann. Sollten letztlich die in 
den zwei Dreamliner festgestellten Bat-
terieschäden die alleinige Ursache für das 
Versagen der elektrischen Bordsysteme 
sein, wird man um eine grundsätzliche 
Überarbeitung des elektrischen Systems 
nicht herum kommen, falls man ersatz-
weise keine betriebssicheren Lithium-
Ionen Batterien zur Verfügung stellen 
kann. Andernfalls wäre der zu erwartende 
finanzielle Schaden gigantisch. Die derzeit 
stattfindenden Systemüberprüfungsflüge 
lassen hoffen, zumal man die mangel-
haft verwendeten internen Batterieisolie-
rungen mit großer Wahrscheinlichkeit als 
Ursache für das Desaster isolieren konnte.
 Auch das „Karlsruher Institut für Tech-
nologie“ (KIT) hat sich mit dieser Frage 
beschäftigt und festgestellt, dass im be-
trieblichen Umgang mit Lithium-Ionen 
Batterien bereits in der Produktion der 
späteren Betriebssicherheit eine hohe 
Aufmerksamkeit zukommt. So müssen 
auf Grund der hohen Energiedichte Ka-
thode und Annode durch zusätzliche 
keramische Separatoren vor einem mög-
lichen Kurzschluss geschützt werden. Die 
im Boeing Dreamliner eingesetzten Batte-
rien besitzen jedoch keine dieser kerami-
schen Separatoren und auch die Kathode 
ist aus dem sehr empfindlichen Material 
„Kobaltoxid“ aufgebaut. Dies alles könnte 
als Auslöser für die aufgetretenen Kurz-
schlussereignisse im Batteriesystem in  
Frage kommen.

Nach zwei Totalausfällen von Lithium-
Ionen Batterien in B787-8 Flugzeugen ja-
panischer Fluggesellschaften am 07.Januar 
2013 in einer in Boston geparkten und am 
16. Januar 2013 kurz nach erfolgtem Start, 
haben die amerikanischen Sicherheitsbe-
hörden ein totales Flugverbot innerhalb 
der USA verfügt. Dieser Verbotsreglung 
haben sich die meisten Staaten weltweit 
angeschlossen. Zurzeit sind davon 49 be-
reits ausgelieferte B 787-8 betroffen. Noch 
nicht erkennbar ist, wann ein normaler 
Flugbetrieb mit diesem Muster wieder auf-
genommen werden kann. Boeing hat bis 
heute jedoch das Flugzeug nicht aus der 
Produktion genommen. Man produziert so 
zusagen auf Halde. Eigentlich ein Zeichen 
für ein Licht am Ende des Tunnels.

In den Auftragsbüchern von Boeing stehen 
848 verbindliche Kaufabsichten internatio-
naler Fluggesellschaften. Allerdings ma-
chen 49 davon bereits ausgelieferte Flug-
zeuge die Situation nicht weniger brisant.

Auch das sich bei Airbus in der Produktion 
befindliche Konkurrenzmodel A350 folgt 
dem gleichen Prinzip. So wartet mit Span-
nung auf verlässliche Erkenntnisse, um 
nicht über alternative Lösungen nachden-
ken zu müssen. Der Kampf um gute Plätze 
an der Verkaufsfront ist voll entbrannt und 
wird noch zu manch einer Überraschung 
führen.
 © Hans-Ulrich Ohl
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Hilfe – Fluggast droht mit Beteiligung 
an den Flugkosten …

RA Frank Dörner

Die am 8. April 2013 nun auch in Deutsch-
land zur Anwendung kommenden euro-
päischen Regelungen zur Lizenzierung von 
Luftfahrtpersonal führen vielfach zur Verun-
sicherung dazu, ob bei Gastflügen zukünftig 
die Flugkosten erstattet werden dürfen oder 
ob damit jedenfalls eine „gewerbsmäßige“ 
Fliegerei verbunden ist.
In diesem Fall hätte dies weitreichende Aus-
wirkungen. Neben der grundsätzlichen luft-
rechtlichen Einordung und einer evtl. damit 
verbundenen Strafbarkeit kommen auch 
steuerrechtliche, wettbewerbsrechtliche und 
vor allem haftungs- und versicherungsrechtli-
che Gefahren auf. Mit diesem Artikel werden 
die unterschiedlichen Rechtsbereiche und 
ihre Sensibilität hinsichtlich der Gratwande-
rung zwischen einem privatem und einem 
gewerbsmäßigen Gastflug dargestellt.
Ausgangspunkt für die zurzeit häufigen Fra-
gen nach der Möglichkeit, auch in Zukunft 
Passagierflüge gegen Entgelt durchzufüh-
ren, ist die europäische Verordnung VO(EU) 
1178/2011 mitsamt der ergänzenden Ver-
ordnung VO(EU) 290/2012. Die Anhänge 
PART FCL und PART MED der EUVerordnung 
„zur Festlegung technischer Vorschriften und 
von Verwaltungsverfahren in Bezug auf das 
fliegende Personal in der Zivilluftfahrt“ ent-
halten Hinweise darauf, dass ein Privatpilot 
je nachdem, ob er ein Segelflugzeug, einen 
Ballon oder ein Motorflugzeug oder auch 
Hubschrauber für einen Gastflug verwendet, 
darauf achten muss, ob er den Fluggast an 
den Kosten beteiligen darf oder nicht.
Der Anhang FCL enthält in den Begriffsbe-
stimmungen folgenden Hinweis:
„Gewerblicher Luftverkehr“ bezeichnet die 
entgeltliche Beförderung von Fluggästen, 
Fracht oder Post.“
Für die Beförderungsleistung benötigt der 
Fluggast zwei Dinge – ein Luftfahrzeug und 
einen Piloten/ einer Pilotin. Aufgrund der Po-
sitionierung der Begriffsbestimmung im PART 
FCL könnte man nun eine Differenzierung 
derart vornehmen, dass lediglich die Bezah-
lung des Piloten/ der Pilotin dazu führt, dass 
der Flug als „gewerblich“ zu qualifizieren ist. 
D.h. der Fluggast könnte die Flugzeugkosten 
direkt gegenüber dem Vercharterer bezahlen 
und der Pilot fliegt ohne „Entgelt“.

Schwierig wird dies jedoch mit Rücksicht auf 
die Bestimmungen der Grundverordnung - 
der sog. Basic Regulation VO (EG) 216/2008. 
Die Grundverordnung ist – ähnlich wie bis-
lang in Deutschland das Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) für Verordnungen wie der LuftVO, 
der LuftPersV etc. - der Ausgangspunkt und 
die Ermächtigung dazu, Ausführungsverord-
nungen (Implementing Rules) zu erlassen. Um 
eben eine solche „Implementing Rule“ han-
delt es sich bei der VO (EU) 1178/2011.
Die “Basic Regulation“ enthält ihrerseits eine 
Begriffsbestimmung in Artikel 3i:
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 
Ausdruck „gewerbliche Tätigkeit“ den Be-
trieb eines Luftfahrzeugs gegen Entgelt oder 
sonstige geldwerte Gegenleistungen, der 
der Öffentlichkeit zur Verfügung steht oder, 
wenn er nicht der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung steht, im Rahmen eines Vertrags zwi-
schen einem Betreiber und einem Kunden 
erbracht wird, wobei der Kunde keine Kon-
trolle über den Betreiber ausübt.
Dies lässt zumindest starke Zweifel daran 
aufkommen, ob die Gewerbsmäßigkeit da-
durch verneint werden kann, dass der Pilot 
kein Entgelt für seine fliegerischen Leistun-
gen erhält, da zum einen auch ersparte eige-
ne Aufwendungen in der deutschen Recht-
sprechung als „Gegenleistung“ gesehen 
werden und da zum anderen der Fluggast 
wohl nur selten eine „Kontrolle“ über den Be-
treiber, d.h. denjenigen, der das Flugzeug im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
betreibt, ausüben können wird.
Auch die Zusammenschau der Einzelvorschrif-
ten des Teils FCL und des Teils MED verstärkt 
die hier auftretenden Zweifel daran, dass der 
EU-Verordnungsgeber es zulassen möchte, 
dass Passagierflüge gegen Entgelt von Privat-
piloten durchgeführt werden sollen.
In FCL.105 LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) 
werden die Rechte und Bedingungen für den 
Freizeitpiloten definiert:
„ Die Rechte des Inhabers einer LAPL beste-
hen darin, ohne Vergütung als PIC im nicht-
gewerblichen Betrieb in der entsprechenden 
Luftfahrzeugkategorie tätig zu sein“
Ebenso FCL.205.A für den PPL(A):
“Die Rechte des Inhabers einer PPL(A) be-
stehen darin, ohne Vergütung als PIC oder 

Kopilot auf Flugzeugen oder TMGs im nicht-
gewerblichen Betrieb tätig zu sein“
Der Anhang MED enthält wiederum in 
MED.A.030 unter der Überschrift „Tauglich-
keitszeugnisse“ u.a. folgende Hinweise:
Bewerber um und Inhaber von Pilotenlizen-
zen für Leichtflugzeuge (Light Aircraft Pilot 
Licence, LAPL) benötigen zumindest ein 
Tauglichkeitszeugnis für LAPL.
Bewerber um und Inhaber von Privatpilotenli-
zenzen (Private Pilot Licence, PPL), Segelflug-
zeugpilotenlizenzen (Sailplane Pilot Licence, 
SPL) oder Ballonpilotenlizenzen (Balloon Pilot 
Licence, BPL) benötigen zumindest ein Taug-
lichkeitszeugnis der Klasse 2.
Bewerber um und Inhaber von SPL oder BPL 
benötigen zur Betätigung bei gewerblichen Se-
gelflügen oder gewerblichen Ballonfahrten zu-
mindest ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2. 
Das heißt: für Segelflug- und Ballonpiloten 
wird explizit davon ausgegangen, dass ge-
werbliche Flüge, also nach der Diktion der 
Basic-Regulation „der Betrieb eines Luftfahr-
zeugs gegen Entgelt oder sonstige geldwerte 
Gegenleistungen“ möglich sind – nicht jedoch 
für Motorflug- oder Hubschrauberpiloten.
Es wäre Aufgabe der EASA (Europäische 
Flugsicherheitsagentur in Köln) oder des deut-
schen Verkehrsministeriums (BMVBS) hier 
eine klare Aussage zu treffen. Die Frage, ob 
nichtgewerbsmäßige Rundflüge gegen Ent-
gelt, die bisher keiner Betriebsgenehmigung 
(nach § 20 LuftVG) bedurften, da sie mit Luft-
fahrzeugen, die für höchstens vier Personen 
zugelassen sind auch zukünftig von Privatpi-
loten durchgeführt werden können?“ müsste 
unmissverständlich mit „ja“ beantwortet wer-
den, um den ansonsten drohenden vielfälti-
gen Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen.
Die eher noch „harmlosen“ Rechtsstreitig-
keiten könnten im Austausch wettbewerbs-
rechtlicher Argumente geführt werden. Luft-
fahrtunternehmen, die entsprechend ihrer 
Betriebsgenehmigung ausschließlich CPL-Pi-
loten einsetzen dürfen, könnten mit Verweis 
auf die oben dargestellten Formulierungen 
Vereine und Piloten mit Unterlassungsan-
sprüchen konfrontieren.
Eine Abmahnwelle mit ähnlichem Inhalt 
schwappte bereits Ende der 90-er Jahre vor 
allem über Süddeutschland.
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Bereits 1998 wurde § 20 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) neu gefasst. Die bis dahin geltende 
„Selbstkostenregelung“ wurde abgeschafft. 
Wer danach noch mit „Selbstkostenflügen“ 
auf sich aufmerksam machte, musste damit 
rechnen, einer Abmahnung oder auch einem 
gerichtlich geltend gemachten Unterlassungs-
anspruch ausgesetzt zu sein. Zudem gab es 
ein Urteil des Oberlandesgerichts Zweibrü-
cken (vom 15.01.1999), mit dem ein Ballonfah-
rer, welcher keine Erlaubnis zur Durchführung 
von gewerblichen Fahrten hatte und Wer-
bung für seine Fahrten machte, zur Unterlas-
sung verurteilt wurde. Das OLG bemühte die 
vor allem im Bereich der Finanzverwaltung 
und –Rechtsprechung verwendeten Abgren-
zungskriterien, anhand derer ein Handeln als 
„gewerbsmäßig“ einzustufen sei.
Danach handelt gewerbsmäßig, wer:

 ® selbstständig, d.h. nicht auf Weisung und 
für Rechnung eines Anderen

 ® nachhaltig, d.h. dauerhaft und wiederholt 
oder zumindest mit Wiederholungsab-
sicht

 ® gegen Entgelt, d.h. auf die „wirtschaftliche 
Vorteile gerichtet“ wobei auch eigene

 ® Kostenreduzierung bereits als Entgelt zu 
qualifizieren sei

 ® und mit Gewinnerzielungsabsicht
 ® bestimmte Leistungen vornimmt oder 

anbietet.
„Selbstständig, nachhaltig, wiederholt, mit Ge-
winnerzielungsabsicht gegen Entgelt“ durch-
geführte Flüge bzw. Fahrten erfordern daher 
die Zulassung als Luftfahrtunternehmen und 
hierzu auch den Einsatz von Berufspiloten 
bzw. Ballonfahrern mit „GE“-Eintrag.
Bis heute wirken die Nachwehen dieser 
Rechtsprechung. Die u.a. in dem auslösen-
den Urteil angeführte Anzahl von 24 Gast-
fahrten pro Jahr wird bis heute als Kriterium 
von Luftfahrtbehörden und Gerichten ver-
wendet, Flüge bzw. Fahrten als gewerbsmä-
ßig einzustufen. Für die Flächenfliegerei oder 
auch die Durchführung von Hubschrauber-
gastflügen wurde die Zahl von „24“ als Maß 
für die Stunden angesetzt. Ohne Rücksicht 
auf die Anzahl von Fahrten oder Flugstunden 
wurde die „Gewinnerzielungsabsicht“ unter-
stellt, wenn „werbende Maßnahmen“ durch-
geführt werden. D.h. vor allem entsprechen-
de Internetauftritte oder Printwerbungen.
Besonders kritisch war hierbei die Verwen-
dung des Begriffs „Selbstkostenflüge“. Dieser 
erweckte den Eindruck, dass die angebote-
nen Gastflüge bei ansonsten gleichen Vor-
aussetzungen günstiger wären, als die Flüge, 
die das benachbarte zugelassene Rundflug-
unternehmen anbietet.
Die Einordnung „harmlos“ wurde hier gewählt, 
da es bei solch wettbewerbsrechtlichen Strei-
tigkeiten „nur“ um Geld geht. Dass es dabei 

um empfindliche Summen gehen kann, muss-
te mancher Verein erfahren, der im Streit mit 
einem Luftfahrtunternehmen im Gerichtsver-
fahren unterlag. Das Urteil dazu wettbewerbs-
widrige Internetinhalte (z.B. zu Selbstkostenflü-
gen) zu entfernen ist leicht zu erfüllen. Jedoch 
führte die Streitwertentscheidung des Gerich-
tes dazu, die Aufwendungen des Luftfahrt-
unternehmens anzusetzen, die dieser für sein 
AOC (Air Operator Certificate, Zulassung als 
Luftfahrunternehmen) aufgewendet hatte, zu 
erheblichen Kosten seitens der unterlegenen 
„Nicht“- Luftfahrtunternehmen.
„Harmlos“ ist es jedoch dann nicht mehr, 
wenn die Frage nach der Einordnung als „pri-
vat“ oder „gewerblich“ mit den Versicherun-
gen erörtert werden müsste.
Dieser Erörterung geht dann typischerweise 
ein Schaden voraus. Im Falle von Gastflügen 
geht dann der Streit darum, ob die Passa-
gierhaftplichtversicherung bezahlen will oder 
nicht. Und der nachfolgend von den Hinter-
bliebenen auf Ersatz des Schadens zu füh-
rende Prozess richtet sich zunächst gegen 
denjenigen, der den Gastflug durchgeführt 
hat – oder auch den Verein, dessen Flugzeug 
verwendet wurde.
Im Bereich der Luftfahrt ist eine Gesetzeslü-
cke feststellbar: Einen Direktanspruch eines bei 
einem Flugunfall Verletzten gegen die Versi-
cherung sucht man vergebens. Damit richten 
sich Klagen zunächst immer gegen den Pilo-
ten, den Verein oder allg. den Vercharterer, der 
dann wieder eine Deckungsklage gegen die 
Versicherung führen kann. Eine Odyssee, die 
viele Jahre dauern kann und für alle Beteiligten 
psychisch und wirtschaftlich zermürbend ist.
Diese Schilderung stellt nicht den „Normalfall“ 
dar. Grundsätzlich sind auch die Versicherun-
gen daran interessiert Unfallereignisse schnell 
und im Sinne von Verletzten abzuwickeln. 
Die Schadensabteilungen der Versicherun-
gen haben jedoch die Aufgabe, keine „unbe-
rechtigten“ Ansprüche zu befriedigen. Und so 
werden hierüber ohne Vorliegen einer Erklä-
rung des Verordnungsgebers, dass ein „Ent-
gelt“ bzw. die Erstattung von Selbstkosten 
nicht automatisch zum „gewerbsmäßigen 
Gastflug“ führt, Rechtstreitigkeiten ausge-
tragen werden, bei denen die Versicherung 
Ausschlussklauseln bzw. die Nichteinhaltung 
von Obliegenheiten bemühen wird, um nicht 
bezahlen zu müssen.
Ähnliche Verfahren werden zurzeit z.B. darü-
ber geführt, dass ein Ultraleichtflugzeug bei 
einem Gastflug evtl. überladen war und die 
Versicherung sich nun darauf beruft, dass da-
mit das Luftfahrzeug nicht „entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen“ betrieben wur-
de. Daher will sie nun den Schaden des ver-
letzten Passagiers nicht bezahlen. Aufgrund 
des nicht vorhandenen Direktanspruchs ist 

nun der Passagier darauf verwiesen, gegen 
die Hinterbliebenen des bei dem Unfall töd-
lich verunglückten Piloten Schadenersatzan-
sprüche geltend zu machen. Und in einem 
späteren Verfahren müssen dann die Hinter-
bliebenen gegen die Versicherung vorgehen. 
Auslöser sind Versicherungsbedingungen die 
z.B. folgendermaßen formuliert sind:
1. „Kein Versicherungsschutz besteht, 

wenn sich das Luftfahrzeug nicht in 
einem Zustand befunden hat, der den 
gesetzlichen Bestimmungen und be-
hördlichen Auflagen entsprochen hat 
und/oder behördliche Genehmigungen, 
soweit erforderlich, nicht erteilt waren.“

2. „Kein Versicherungsschutz besteht zu-
dem, wenn bei Eintritt des Schadens das 
Luftfahrtunternehmen, soweit gesetzlich 
vorgeschrieben, nicht genehmigt war.“

3. „Kein Versicherungsschutz besteht, 
wenn der Pilot/die Pilotin nicht die vor-
geschriebenen Erlaubnisse, erforderli-
chen Berechtigungen oder Befähigungs-
nachweise hatte.“

Die erste Variante wird für das überladene 
Luftfahrzeug bemüht. Die beiden folgen-
den Varianten eröffnen das beängstigende 
Einfallstor für Streitigkeiten zu privaten oder 
eben gewerbsmäßigen Gastflügen.
Und auch genehmigungsrechtlich werden 
erste Fragen dazu gestellt, ob vor dem Hin-
tergrund der neuen Lizenzierungsvorschriften 
jede Kostenbeteiligung bei Gastflügen von Pri-
vatpiloten als „unzulässig“ einzuordnen ist.
Diese Frage wird spätestens bei einem An-
trag auf Durchführung von Gastflügen inner-
halb von Luftfahrtveranstaltungen (Flugtage, 
Hallenfeste mit Flugvorführungen etc.) auf-
tauchen. Die zur Entscheidung berufene Lan-
desluftfahrtbehörde wird dann eventuell die 
Frage an das BMVBS oder den Bund-Länder-
Fachauschuss weitergeben – vielleicht erfolgt 
hierdurch eine Klarstellung und
womöglich erfährt der Begriff der „Selbstkos-
tenflüge“ hierdurch eine Renaissance. Die Be-
schränkung auf Selbstkosten – also die reinen 
Kosten aus dem Betrieb des Luftfahrzeuges – 
könnte Abhilfe bei der Interpretation der euro-
päischen Begriffsbestimmungen bieten.
Es hilft nun mittel- oder langfristig nicht, nach 
„Ausweichmöglichkeiten“ z.B. über die
Schnuppermitgliedschaft des Fluggastes im 
Flugsportverein zu suchen oder auch die völ-
lig zu recht von Berufskollegen geäußerten 
anderen Interpretationen zu diskutieren. Eine 
Klarstellung durch die EASA und/oder des 
Bundesministeriums für Verkehr ist unverzicht-
bar, um die ansonsten zu erwartenden Ausei-
nandersetzungen vermeiden zu können.

 © Frank Dörner



Bild 1. Wolf Hirth und seine Schuelerin Hanna 
Reitsch

Bild 2. Unterricht im Kunstflug: Der Lehrer zeigt 
eine Fluglage

Bild 3. Unterricht im Kunstflug: Kunstflugschüler im 
»Falke« (freigegeben durch RLM)

Bild 4. Unterricht im Kunstflug: Eine schwierige 
Fluglage wird erklärt

Bild 5. Unterricht im Kunstflug: Segelflugzeug im 
Looping (freigegeben durch RLM)

Bild 6. Unterricht im Kunstflug: Der Lehrer erklärt 
das Abtrudeln

aviation news22 Historie Teil 30

Der Flieger, der sein Flugzeug wirklich be-
herrschen will, ist mit dem Lernen nicht dann 
fertig, wenn er geradeaus fliegen kann und 
die Kurventechnik sowie Start und Landung 
beherrscht. Fertig ist erst der Flieger, der wirk-
lich in jeder Fluglage weiß, was er zu tun hat, 
der also auch dann, wenn seine Maschine 
durch irgendwelche äußeren Einflüsse in eine 
anormale Fluglage gerät, sich nicht verblüffen 
läßt und in der Lage ist, sein Flugzeug stets 
wieder in den normalen Flug zurückzubrin-
gen. Diese vollkommene Beherrschung des 
Flugzeuges vermittelt erst der Kunstflug, wie 
wir ihn oft bei Flugtagen und anderen Ge-
legenheiten als Vorführung gesehen haben. 
Das ist beim Segelflug genau so wie beim 
Motorflug. Ja, wir haben gesehen, daß im Se-
gelflug solche Umstände, die das Flugzeug in 
eine anormale Fluglage bringen können, sehr 
leicht eintreten, wenn der Flieger – gewollt 
oder ungewollt – in Wolken hineinkommt 
und nun durch das Fehlen jeder Sicht das 
Gefühl für die Lage seines Flugzeuges verliert. 
Bei solchen Flügen ist es zum Beispiel vorge-
kommen, daß der Flieger nach einem länge-
ren Fluge ohne Erdsicht auf einmal wieder 
herauskommt und die Erde über sich sieht. Er 
merkt also erst jetzt, daß er auf dem Rücken 
fliegt. Hanna Reitsch, die bekannte Segelflie-
gerin, die wir auf Bild 1 mit ihrem Lehrer im 
Kunstflug, Wolf Hirth, sehen, hatte einmal ein 
solches Erlebnis. Um hier also jede Gefahr 
auszuschalten, verlangt man heute von dem 
Hochleistungs-Segelflieger, daß er auch im 
Kunstflug ausgebildet ist. Die nächsten Bilder 
zeigen uns den Betrieb auf einer derartigen 
»Hochschule des Segelfluges« und zwar auf 
dem Flugplatz Griesheim bei Darmstadt, wo 
das Deutsche Forschungsinstitut für Segel-
flug seinen Sitz hat. Auf Bild 2 sehen wir den 

Fluglehrer, wie er den Schülern auf der Erde 
eine Flugfigur zeigt. Aus der Stellung seiner 
Hände läßt sich schließen, daß er die Aus-
führung eines Loopings beschreibt, vielleicht 
spricht er auch davon, daß das Flugzeug bei 
einem mißglückten Looping ein sogenanntes 
»Männchen« beschreibt und dann abrutscht. 
Das nächste Bild. zeigt uns den Flugschüler 
im Fluge hoch über dem Griesheimer Flug-
gelände. Das Bild ist von dem Schleppflug-
zeug aufgenommen, von dem sich kurz vor 
der Aufnahme das Schulsegelflugzeug, ein 
»Falke«, gelöst hat. Das Schleppflugzeug wird 
von dem Fluglehrer gesteuert, der sich nun 
in der Nähe seines Schülers hält und genau 
jede Flugbewegung kontrollieren kann, ob sie 
richtig oder falsch ausgeführt wird. Auf Bild 
4 erläutert der Fluglehrer seinen aufmerksa-
men Schülern die Einleitung des Trudelns des 
steuerlosen Absturzes, eine Obung, die gera-
de deswegen gemacht wird, um die Schüler 
zu lehren, wie sie aus dieser Fluglage wieder 
herauskommen, wenn sie einmar ungewollt 
abtrudeln. Der »Falke« ist allerdings so durch-
konstruiert, daß er aus der gefährlichen Tru-
delbewegung selbsttätig wieder in die nor-
male Fluglage zurückkehrt, wenn der Schüler 
den Steuerknüppel in die Normalstellung 
bringt. Bild 5 zeigt den »Falken« im ersten 
Teil eines sauber geflogenen Loopings, eines 
vollständigen Oberschlags. Unser Bild, das 
auch wieder aus dem Flugzeug des Lehrers 
aufgenommen wurde, zeigt den Augenblick, 

bei dem das Segelflugzeug gerade nach stei-
lem Aufwärtsschießen in die Rückenfluglage 
übergeht. Auf dem nächsten Bilde warnt der 
Fluglehrer seine Kunstflug-Aspiranten, bei der 
Einleitung des Loopings zu stark zu »drücken« 
das heißt, zu viel Tiefensteuer zu geben, weil 
dann das Flugzeug senkrecht in die Tiefe 
schießt und die Beanspruchung des Flugzeu-
ges beim Abfangen leicht gefährlich werden 
kann. So wie wir es auf Bild 7 sehen, wo der 
Flugschüler gerade zum Looping drückt, dürf-
te es wohl richtig sein. Aber nein, scheinbar 
doch nicht. – Auf Bild 8 gibt es eine böse 
Standpauke, bei der in Fliegerkreisen nicht 
immer zarte Ausdrücke fallen. Die FIugschüler 
sind sich ihrer Unvollkommenheit voll bewußt, 
wie ihre langen Gesichter erkennen lassen. 
Da ist man froh, wenn der Lehrer selbst in die 
Kiste steigt (Bild 9), um es einmal richtig vor-
zumachen. Beim nächsten Male wird es dann 
auch der Schüler besser können. Auf den 
nächsten beiden Bildern wird gerade wieder 
der Schleppzug startfertig gemacht. Vorn am 
Segelflugzeug und am Schwanzsporn des 
Motorflugzeuges wird das Schleppseil ein-
gehängt und nun kann es zum neuen Fluge 
losgehen. Bild 194 zeigt uns den Schleppzug 
kurz nach dem Start. Das Schleppflugzeug 
ist ein Klemm-Tiefdecker, es hat sich gerade 
vom Boden erhoben. Weit hinter ihm, am 
Seil hängend, der »Falke«. Im Vordergrun-
de dieses Bildes sehen wir noch einmal ein 
weiteres Schul-Segelflugzeug gleichen Typs.

Kunstflug



Bild 7. Unterricht im Kunstflug: Trudeln

Bild 8. Unterricht im Kunstflug: Strenge Kritik

Bild 9. Unterricht im Kunstflug: Der Fluglehrer 
fliegt vor

Bild 10. Unterricht im Kunstflug: Das Übungsflug-
zeug »Falke«

Bild 11. Unterricht im Kunstflug: »Falke« im Schlepp

Bild 12. Einhängen des Schleppseils

Bild 13. Unterricht im Kunstflug: Schleppflugstart
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Low on Fuel 
und wie sag´ ich´s dem Controller?

Werner Fischbach

Zu Zeiten steigender Spritpreise scheint die 
alte Fliegerweisheit, dass man nur im Fal-
le eines Brandes zu viel Treibstoff an Bord 
habe, keine Gültigkeit mehr zu haben. Viel-
mehr gilt es Sprit zu sparen und ein Weg, um 
dieses Ziel zu erreichen, liegt darin, so wenig 
wie möglich an Bord zu nehmen. Was zu 
Problemen führen kann. Um es einmal vor-
sichtig auszudrücken.

Die etwas verunglückte Notlandung des 
Hapag-Lloyd Airbus A310 in Wien wegen 
Spritmangels am 12. Juli 2000 und die 
Tatsache, dass am 26. Juli 2012 gleich drei 
Flugzeuge der irischen Ryanair über Valen-
cia aufgrund der noch an Bord vorhandenen 
Treibstoffmenge Luftnotlage erklärten, hat 
in der Öffentlichkeit entsprechende Wellen 
geschlagen. Dabei scheint es des öfteren 
vorzukommen, dass Piloten wegen eines 
zu geringen Treibstoffvorrats Luftnotlage 
(„fuel emergency“) erklären. So sah sich die 
Besatzung eines A320 der Alitalia am 17. 

Juli letzten Jahres, also nur wenige Tage vor 
dem Ryanair-Zwischenfall, gezwungen, im 
Anflug auf Palermo Luftnotlage zu erklären. 
Der Grund hierfür war, dass der Flughafen 
wegen eines Notfalls geschlossen worden 
war und sich die Crew deshalb entschloss, 
„fuel emergency“ zu erklären. Die Control-
ler werden sich gefreut haben, gleich zwei 
Notfälle abarbeiten zu müssen. Aber sie 
genehmigten der Airbusbesatzung, den 
Anflug fortzusetzen. Worauf der A320 denn 
auch sicher in Palermo landete. Am 7. Okto-
ber 2012 erwischte es dann die Besatzung 
eines EasyJet A319 beim Anflug auf Buda-
pest. Wegen eines schweren Gewitters über 
ihrem Zielflughafen entschlossen sich die 
Piloten, nach Timisoara in Rumänien auszu-
weichen. Und da sich die Treibstoffmenge 
dem vorgeschriebenen Minimum näherte, 
erklärte sie dort Luftnotlage und landeten 
danach sicher auf dem rumänischen Flug-
hafen. Beide Zwischenfälle werden von den 
jeweiligen Luftfahrtbehörden untersucht.

Untersucht wird auch der Flug einer Air Ber-
lin B737-800, die am 21. September 2012 
von München nach Heraklion auf Kreta un-
terwegs war. Nachdem die Besatzung die 
Piste nicht eindeutig identifizieren konnte, 
entschloss sie sich aufgrund der verbleiben-
den Treibstoffmenge von 2 200 kg und der 
Verkehrssituation, zu ihrem Ausweichflug-
hafen Chania zu fliegen. Da der Controller 
ihr Anliegen offensichtlich nicht so richtig 
verstanden hatte und die B737 zu einem 
Anflug freigeben wollte, setzte die Crew 
eine PAN-Meldung ab und bat um einen 
Direktanflug auf die Piste 29 von Chania. 
Dies wurde ihr aufgrund einer anderen an-
fliegenden Maschine zunächst verwehrt. 
Erst nachdem die Piloten Luftnotlage erklär-
ten, forderte der Controller das andere Flug-
zeug zum Fehlanflugverfahren auf und gab 
die Air Berlin – Maschine zu dem von ihr 
gewünschten Direktanflug frei. Zumindest 
kann man dies dem Bulletin der Bundesstel-
le für Flugunfalluntersuchung (BFU) entneh-

Wegen Wetter von Zürich nach Basel ausgewichen und in Treibstoffprobleme geraten – CityLine BAe146 (Foto: W.Fischbach)



- Step 1
Request delay infor-
mation when requi-
red (in accordance 
with 4.3.7.2.1);

Seek information from ATC concerning any expected delays

- Step 2
Declare MINIMUM 
FUEL when commit-
ted to land at a spe-
cific aerodrome and 
any change in the 
existing clearance 
may result in a lan-
ding with less than 
planned final reserve 
fuel (in accordance 
with 4.3.7.2.2);

Declare "Minimum Fuel" which should represent the last lines 
of defense in a multilayered strategy designed to ensure the 
protection of final reserve fuel and safe flight completion. 
Practically speaking, the PIC should declare "MINIMUM FUEL" 
when, based on the current ATC clearance, the anticipated 
amount of fuel remaining upon landing at the aerodome to 
which the aeroplane is committed is approaching the planned 
Final Reserve fuel quantity. This declaration is intended to con-
vey to the applicable air traffic controller that so long as the 
current clearance is not modified, the flight should be able to 
proceed as cleared without compromising the PIC`s responsibi-
lity to protect final reserve fuel.

- Step 3
Declare a fuel emer-
gency when the cla-
culated fuel on lan-
ding at the nearest 
suitable aerodome, 
where a safe landing 
can be made, will be 
less than the plan-
ned final reserve fuel 
(in accordance with 
4.3.7.2.3).

Declare Fuel Emergency using "MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, 
FUEL". The last in a series of procedural steps to ensure the 
safe complection of a flight is the declaration of an emergency. 
Conformance with Annex 6, Part 1, 4.3.7.2.3 requires the PIC 
to declare a situation of emergency by broadcasting MAYDAY, 
MAYDAY, MAYDAY, FUEL when the calculated usable fuel to be 
available upon landing at the nearest suitable aerodome whe-
re a safe landing can be made will be less than the planned fi-
nal reserve fuel. This declaration provides the clearest and most 
urgent expression of an emergency situation brought about by 
insufficient usable fuel remaining to protect the planned final 
reserve. It communicates that immediate action must be taken 
by the PIC and the air traffic control authority to ensure that 
the areoplane can land as soon as possible. The "MAYDAY" de-
claration is used when all opportunities to protect final reserve 
fuel have been exploited and in the judgment of the PIC, the 
flight will now land with less than final reserve fuel remaining 
in the tanks. The word FUEL is used as part of the declaration 
simply to convey the nature of the emergency to ATC. It is also 
important to note an emergency declaration not only opens all 
options for pilots (e.g. available closed runways, military fields, 
etc.) but it also allows ATC added flexibility in handling an ae-
roplane.
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men, die diesen Zwischenfall als schwere 
Störung einstuft (der Bericht trägt das Ak-
tenzeichen BFU 6X010-12). Air Berlin war 
übrigens mit dem Bericht der BFU sowie 
einer Meldung des „Spiegels“ („Boeing von 
Air Berlin ging über Kreta der Sprit aus“) nicht 
einverstanden und erklärte am 16. Dezem-
ber, dass die Treibstoffmenge der B737 stets 
über dem vorgeschriebenen Minimum lag. 
Und natürlich kann man sich auch fragen, ob 
sich die Controller in diesem Fall immer so 
professionell verhalten haben wie dies von 
den Piloten erwartet wird. Aber dies muss, 
wie auch an einem anderen Fall, der sich am 
17. Juni 2010 in Basel ereignet hat, relativiert 
werden.

Der Fall von Basel

Am 17. Juni 2010 befand sich eine BAe 146 / 
Avro RJ85 der CityLine (EI-RJW), die im Auf-
trag der Air France von Charles De Gaulle 
nach Zürich unterwegs war, im Anflug auf 
den eidgenössischen Flughafen. Wegen 
schlechter Wetterbedingungen leitete die 
Besatzung um 15:50 Uhr das Fehlanflugver-
fahren durch und entschied sich, da keine 
Wetterverbesserung zu erwarten war und 
ihnen eine geschätzte Anflugzeit für einen 
weiteren Versuch (noch) nicht mitgeteilt 
werden konnte, nach Basel auszuweichen. 
Die Züricher Controller unterrichteten ihre 
Baseler Kollegen entsprechend. Bei der 
Funkkontaktaufnahme mit der Baseler An-
flugkontrollstelle informierte die Besatzung 
die Controller, dass es sich bei ihrem Flug 
um eine „Divertion“ handele. Worauf diese 
den Piloten eine Radarführung zur Piste 33 
ankündigten. Während der Radarführung 
bat die Besatzung, allerdings ohne Angaben 
von Gründen, um einen verkürzten Anflug. 
Um 17:20 Uhr wurde der Avrojet auf das 
ILS „gesetzt“ und aufgefordert, auf die Fre-
quenz des Towercontrollers zu wechseln. 
Nachdem die Crew mit diesem in Kontakt 
getreten war, erklärte sie, dass sie sich noch 
14 Seemeilen vom Aufsetzpunkt entfernt 
befände.

Vier Minuten später fragte der Towercont-
roller in französischer Sprache eine am Roll-
halt stehende A319-Besatzung, ob sie inner-
halb einer Minute starten könne. Nachdem 
diese die Anfrage – ebenfalls auf französisch 
- positiv beantwortet hatte („ah within a mi-
nute yes in thirty seconds“1), gab sie der 
Controller zum Start frei. Als die Avrocrew 
den A319 auf der Piste sah, fragte sie den 
Controller, ob sie zur Landung freigegeben 
wäre. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 
RJ85-Jet 4,7 Seemeilen vom Aufsetzpunkt 
entfernt. „Negative, continue approach run-

way three three, an Airbus three one nine at 
departure“, erwiderte der Controller

Allerdings machte die Besatzung des A319 
entgegen ihrer Beteuerung keine beson-
deren Anstalten, ihren Start zu beginnen. 
Eine Erfahrung, die Towercontroller immer 
wieder machen müssen. Nämlich dass eine 
Besatzung trotz ihrer Bereitschaft zu einem 
Sofortstart sich auf der Piste „häuslich ein-
richtet“. So war es wohl auch in diesem Fall. 
Als zwei Minuten vergangen waren und 
sich der Avrojet noch 1,7 Seemeilen vom 
Aufsetzpunkt entfernt befand, entschloss 
sich der Controller, die Startfreigabe für den 
A319 zurückzuziehen („Stop immediately, 
hold position, repeat, Stopp immediately, a 
BAe 146 on go-around“) und die Crew des 
anfliegenden Jets zu einem Durchstartver-
fahren aufzufordern. Diese Maßnahme ist 
durchaus nachzuvollziehen – zur Verhinde-
rung eines „Doppeldeckers“ mit einem A319 
und einer BAe 146!

Etwa 20 Sekunden später, um 17:26:58 Uhr 
erklärte die Besatzung des Avrojets Luft-
notlage: „We declare fuel emergency now, 

we request priority vectors for landing!“ 
Der Towercontroller setzte sich unmittelbar 
mit seinem Kollegen der Anflugkontrolle in 
Verbindung. Sie entschieden, die Maschine 
auf Startbahnkurs („runway heading“) auf 
6 000 Fuß steigen zu lassen. Offensichtlich 
sahen sie darin die günstigste Maßnahme, 
den RJ85-Jet auf dem schnellsten Weg zur 
Landung zu bringen. Nachdem die Besat-
zung mit dem Anfluglotsen Funkkontakt 
aufgenommen hatte, erklärte sie nochmals 
Luftnotlage: „Mayday, Mayday, Mayday, City 
108X, declaring fuel emergency, request pri-
ority landing.“  Nachdem der Approachcont-
roller sich versichern ließ, dass die Besatzung 
die Piste in Sicht hatte, gab er sie zu einem 
Sichtanflug frei. Die Landung fand um 17:34 
Uhr statt. In den Tanks befanden sich noch 1 
220 kg Kerosin.

Wie sag´ ich´s meinem Lotsen?

Betrachtet man diesen Fall, dann muss man 
zu dem Ergebnis kommen, dass die Kom-
munikation zwischen der Avro-Crew und 

» Fortsetzung auf Seite 26
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der Flugsicherung bestenfalls als „subopti-
mal“ bezeichnet werden kann. Normaler-
weise wird einer Ausweichlandung kein 
besonderer Vorrang eingeräumt, weshalb 
die Controller die anfliegende BAe 146 als 
ganz normalen Flug behandelten. Hätten 
sie jedoch gewusst, dass sich die Besat-
zung Sorgen um die verbleibende Treib-
stoffmenge machte, dann hätten sie den 
Flug sicher ganz anders abgearbeitet. Ins-
besondere der Towercontroller hätte wohl 
nicht versucht, den A319 noch vor der an-
fliegenden BAe 146 starten zu lassen. Die 
französisiche Untersuchungsbehörde BEA 
(Bureau d´Enquetes et d´Analyses pour 
la Sécurité de l´Aviation Civile) kommt 
ebenfalls zu diesem Urteil: „The incident 
was due to the late communication by 
the crew to the Air Traffic Controller of 
their fuel situation and their emergency 
situation. This led to the controller being 
unaware of the emergency situation.“ Zu-
sätzlich wurde von der BEA bemängelt, 
dass der Sprechfunkverkehr mit dem an-
fliegenden Avrojet auf englisch und mit 
dem abflugbereiten A319 auf französisch 
durchgeführt wurde. Schon lange fordert 
das BEA, dass der Funkverkehr an inter-
nationalen Flughäfen ausschließlich auf 
englisch durchgeführt wird. Aber dies 
scheint ein Kampf gegen die Windmüh-
len zu sein. 

Dabei wäre es eigentlich ganz einfach, das 
Problem zu lösen. Indem die Piloten die 
Controller durch den Ausdruck „Minimum 
Fuel“ auf ihr Problem hinweisen und diese 
den betreffenden Flug dann mit Vorrang 
behandeln. Das Problem dabei ist, dass 
der Begriff des „Minimum Fuel“ in den eu-
ropäischen Vorschriften nicht vorkommt 
(zumindest nicht bis zum Zeitpunkt des 
Baseler Zwischenfalls). Dabei hatte das BEA 
in einem Untersuchungsbericht zu einem 
Zwischenfall, der sich am 28. August 1999 
mit einer B737-528 (F-GJNF) ereignet hatte, 
den französischen Flugsicherungsdienstleis-
ter DGAC (Direction Générale de l´Aviation 
Civile) aufgefordert, den Begriff „Minimum 
Fuel“ zu definieren und in ihre Vorschriften 
aufzunehmen. Damals war die DGAC aller-
dings der Meinung, dies würde zu Verwir-
rung führen und keine besonderen Maß-
nahmen bei der Flugsicherung auslösen. Der 
Begriff „Minimum Fuel“ war deshalb in den 
französischen Regelungen nicht zu finden. 
Zumindest nicht bis zur Erstellung des Un-
tersuchungsberichts im Oktober 2012. Aber 
das kann sich inzwischen geändert haben. 

Für die Besatzungen wird die Aufgabe, für 
ihren Flug eine ausreichende Menge an Ke-
rosin zu bunkern und dabei gleichzeitig da-
rauf zu achten, mit diesem kostbaren Stoff 
möglichst sparsam umzugehen und nicht 

zu viel mit an Bord zu nehmen, ein Spagat 
zwischen der Sicherheit und der Wirtschaft-
lichkeit sein. Und es wird auch eine Frage der 
Sicherheitskultur bei den Airlines sein. Wäh-
rend die einen (wie zum Beispiel die Luft-
hansa) ihren Piloten möglichst freie Hand 
bei der Spritkalkulation lassen, verpflichten 
andere ihre Piloten zur absoluten Sparsam-
keit. Einer Pressemeldung der Vereinigung 
Cockpit zufolge werden bei Ryanair Listen 
ausgehängt, auf welchen die sparsamsten 
Piloten gelobt und die am Ende der Liste 
aufgeführten 20% ermahnt werden, sich an 
die festgelegten Verfahren zu halten. 

Das Problem ist ein weltweites. Weshalb 
die ICAO Änderungen bei ihrem Annex 6 
sowie bei ihren Dokumenten 4444 (Air Na-
vigation Services – Air Traffic Management 
PANS-ATM) und 9976 (Flight Planning and 
Fuel Management Manual – FPFMM) vor-
genommen und diese am 15. November 
2012 in Kraft gesetzt hat. Die Deutsche 
Flugsicherung GmbH (DFS) hat den Begriff 
„Minimum Fuel“ mit demselben Datum in 
ihre Vorschriften aufgenommen und festge-
legt, welche Maßnahmen ihre Lotsen dabei 
zu ergreifen haben. Vorfälle wie jener von 
Basel dürften damit der Vergangenheit an-
gehören.
 © Werner Fischbach

Air Berlin B737-800 von Heraklion nach Chania ausgewichen und Luftnotlage erklärt (Foto: Air Berlin)

» Fortsetzung von Seite 26
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Rechnen, nicht Schönrechnen fordert
der BFH – Ein Urteil und Vorurteile

StB Lothar Abrakat

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Be-
schluss vom 25.3.2010, XB 176/08 dem 
Finanzgericht den Rücken gestärkt und ei-
nen sich mit allen bekannten Argumenten 
vortragenden Steuerpflichten zurückge-
wiesen. 
Es ging bei der Vermietung eines Flugzeu-
ges um die Frage des Totalgewinns, Lieb-
haberei, der Anerkennung der Verluste. 
Soweit, so üblich.
Bei der Schriftsatzschlacht wurde durch 
den Kläger ein denkbarer Veräußerungs-
erlös für das Flugzeug kalkuliert, der nach 
einer Planungszeit von 8 Jahren 50 % 
über den ursprünglichen Anschaffungs-
kosten lag. Da hätte eine Darlegung nahe 
gelegen, weshalb es möglich sein soll, 
nach 8 Jahren mit einem solchen Zuschlag 
ein Flugzeug zu verkaufen. Nach Auffas-
sung des BFH konnte sich das Finanzge-
richt damit begnügen diese Rechnung als 
unrealistische Schönrechnerei anzusehen. 
Die positive Prognoserechnung war damit 
dahin. 
Außerdem hätten in der Rechnung Ge-
meinkosten gefehlt und der Verkauf eines 
weiteren Flugzeugs (Kaufpreis 28.000,00 
Euro, Erneuerung des Triebwerkes 
28.000,00 Euro) hätten mit 47.000,00 Euro 
Verkaufserlös ebenfalls keinen Gewinn ge-
bracht. Die Kalkulation von 35.000,00 Euro 
Gewinn für 2 Flugzeuge sei unrealistisch. 
Das Finanzgericht hätte auch nicht gegen 
seine Sachaufklärungspflicht verstoßen, da 
es in der mündlichen Verhandlung hierauf 
hingewiesen hätte. Der rechtskundige ver-
tretene Kläger hätte einen Beweisanhang 
stellen können und durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens die Höhe des 
erzielbaren Veräußerungserlöses belegen 
können. Hat er aber nicht. Dem Finanzamt 
hätte sich die Einholung eines Gutachtens 
nicht aufgedrängt. Das hätte sich nur auf-
gedrängt, wenn ihm die erforderliche Sach-
kunde fehle. Wegen der offenkundigen 
Schönrechnerei (siehe eingangs) konnten 
daher entsprechende Maßnahmen un-
terbleiben. Die persönliche Neigung des 
Klägers kam naturgemäß ebenfalls zur 
Sprache. Er hatte sich Vorbehalten das 
entsprechende Modell möglichst selber zu 

fliegen. Das Finanzgericht bezog sich auf 
entsprechende Akteninhalte der Vorins-
tanz, die diese private Neigung erkennen 
ließen. Protokolle waren dazu allerdings 
nicht mehr auffindbar. Die Ausführungen 
im ausführlichen Protokoll zur mündlichen 
Verhandlung seien allerdings ohne Berich-
tigungsantrag im Verfahren beim Finanz-
gericht vom Kläger akzeptiert worden. 
Nicht entscheidend sei in dem Zusammen-
hang die Auswertung der Flugstunden des 
Klägers, wo eine nur geringe private Nut-
zung vorgelegen habe (Anm. vermutlich 
war hier das Flugbuch angesprochen).
Da auch aus anderen Gründen die Flug-
neigung des Klägers hergeleitet werden 
konnte hat auch der Umstand, dass keine 
Urlaubs- oder Wochenendflüge stattge-
funden haben, keine ausschlaggebende 
Bedeutung. 
Wie bekannt wird bei länger anhaltenden 
Verlustzeiten auch die Umstrukturierung 
des Unternehmens gefordert. Die Rüge, 
das FG hätte diesen Vortrag nicht gewür-
digt, folgte der BFH nicht. Hierzu sei der we-
sentliche Kern dazu im Tatbestand wieder-
gegeben worden. Das Finanzgericht habe 
die getroffenen Maßnahmen zur Gewinn-
erzielung lediglich nicht im klägerischen 
Sinne gewürdigt. Ein schlüssiges Konzept 
als Reaktion auf die anhaltende Verlust-
phase sei in der mündlichen Verhandlung 
nicht zu erkennen gewesen. Prozessuale 
Anträge auf Stellung von Beweisanträgen 
oder eines Antrags auf Vertagung habe 
die Klägerin nicht vorgebracht. Eine Rüge 
musste sich das Finanzgericht dann aller-
dings doch noch gefallen lassen: 
Zwar ist dem Klägern einzuräumen, dass 
die Formulierung im angefochtenen Urteil, 
„nach Ansicht des erkennenden Senats 
ist nicht hinzunehmen, dass gut verdie-
nende Steuerpflichtige ihre fliegerische 
Neigungen auf Kosten der Allgemeinheit 
ausleben“ und „das Gericht hat bei seiner 
Wertung auch berücksichtigt, dass die Fi-
nanzierung größtenteils über die Klägerin 
und Ihre GmbH erfolgte, was ebenfalles 
für Absicht spricht, die Betriebskosten der 
Fliegerei soweit wie möglich auf die Allge-
meinheit zu verlagern“ den Eindruck erwe-

cken können, das FG sein voreingenom-
men gewesen und habe den Streitfall aus 
diesem Grund nicht sachgerecht beurteilt. 
Die Formulierungen können indessen auch 
in dem Sinne verstanden werden, dass das 
FG zunächst in die gebotenen Weise das 
Bestehen einer Gewinnerzielungsabsicht 
im Streitfall geprüft und verneint und im 
Anschluss hieran lediglich die damit ver-
bundenen Rechtsfolgen aufgezeigt hat. 
Diese bestehen darin, dass bei fehlender 
Gewinnerzielungsabsicht eingetretene 
Verluste steuerlich nicht zu berücksichtigen 
und deshalb allein von dem betroffenen 
Steuerpflichtigen zu tragen sind. Den Hin-
weis des FG, dass in einem solchen Fall die 
Verlagerung der Kosten auf die Allgemein-
heit nicht hinnehmbar sei, ist überflüssig 
(aber hinzunehmen d. Verf.) Er macht das 
Urteil aber nicht per se greifbar gesetz-
widrig. Für den BFH ist die vom FG vorge-
nommene Tatsachenwürdigung nachvoll-
ziehbar und lässt nicht erkennen, dass sich 
das FG von sachfremden Erwägungen hat 
leiten lassen. 

© StB Lothar Abrakat
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Heftformat:  B: 210mm H: 297mm

Umschlag:
Heftformat-Anzeigen für Umschlag U2-U4
1.200,- Euro

Innenteil:
1/1 Anzeigenseite 
B: 200 mm H: 286 mm
1.200,- Euro
1/2 Seite Satzspiegel 3-spaltig Querformat
B: 190 mm H: 125 mm
600,- Euro
1/2 Seite Satzspiegel Hochformat
B: 93 mm H: 270 mm
600,- Euro
1/3 Seite Satzspiegel Hochformat
B: 60 mm H: 270 mm
400,- Euro
1/3 Seite Satzspiegel Querformat
B: 190 mm H: 90 mm
400,- Euro
1/4 Seite Satzspiegel Hochformat
B: 93 mm H: 125 mm
300,- Euro
1/4 Seite Satzspiegel Querformat
B: 190 mm H: 60 mm
300,- Euro
1/4 Anzeige
1-spaltige Anzeige Satzspiegel Hochformat
B: 60 mm H: 193 mm
300,- Euro
1/6 Anzeige
1-spaltige Anzeige Satzspiegel Hochformat
B: 60 mm H: 125 mm
200,- Euro
1/8 Seite 
Anzeige Querformat
B: 93 mm H: 60 mm
150,- Euro
1/8 Seite 
Anzeige Hochformat
B: 60 mm H: 93 mm
150,- Euro                 

Verband der Luftfahrtsachverständigen e.V. 
Geschwister-Scholl-Straße 8
70806 Kornwestheim
Email: anzeigen@luftfahrt-sv.de
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Hersteller und Zulieferer der 
Luft und Raumfahrt (z.B. Airbus, Boeing)  
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Schaufenster einer Zoohandlung mit fol-
gendem Schild: „Sex-Frösche für nur 20 
Euro.” Neugierig geworden tritt eine Blon-
dine ein und bleibt vor einer Glasvitrine ste-
hen, an der ein Plakat hängt: „Sex-Frösche 
nur 20 Euro. Geld-zurück-Garantie. Mit 
Gebrauchsanleitung.” Die Blondine über-
zeugt sich links und rechts, dass niemand 
zusieht und flüstert dann dem Verkäufer 
zu, dass sie einen kaufen will. Der Verkäu-
fer packt einen Frosch vorsichtig ein und 
sagt: „Befolgen Sie einfach die Anleitung.” 
Die Blondine schnappt die Kiste und läuft 
schnurstracks nach Hause. Dort angekom-
men holt sie die Gebrauchsanleitung her-
aus und liest: 1) Duschen Sie. – 2) Besprü-
hen Sie sich mit wohlriechendem Parfum.
– 3) Ziehen Sie Ihre schönste Reizwäsche 
an. – 4) Begeben Sie sich ins Bett und legen 
Sie den Frosch zwischen Ihre Beine. – Die 
Blondine befolgt alles und setzt zuletzt den 
Frosch an die besagte Stelle. Aber zu ihrer 
Überraschung passiert gar nichts. Verärgert 
liest sie die Gebrauchsanleitung nochmals 
und entdeckt am unteren Ende ganz klein-
gedruckt den Hinweis: „Falls Sie Probleme 
oder Fragen haben, rufen Sie bitte sofort 
in der Zoohandlung an.“ Die blonde Frau 
ruft dort an und der Verkäufer sagt, dass er 
heute bereits mehrere Beschwerden hatte, 
das Problem kennt und in fünf Minuten 
bei ihr sein wird. Kurz darauf steht der Ver-
käufer bei ihr in der Wohnung, lässt sich 
den Hergang erzählen, bittet die Frau, sich 
wieder hinzulegen, nimmt vorsichtig den 
Frosch, schaut ihm tief in die Augen und 
sagt mit ernster und drohender Stimme: 
„Hör gut zu, noch ein einziges Mal zeige 
ich Dir, wie es geht...”

In jedem Witz steckt ein Körnchen Wahr-
heit.

Frau: „Hast du mein Foto noch bei dir im 
Büro aufgestellt?” – Mann: „Ja sicher! Wenn 
Probleme auftauchen, egal wie groß, sehe 
ich dein Foto an und es sind keine Proble-
me mehr da!” – Frau: „Ach das ist aber jetzt 
lieb von dir!” – Mann: „Ich schaue auf das 
Bild und denke – welches Problem kann 
noch größer sein als dieses?”

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist die Lasagne, getarnt als Rind.

Frau: „Warum schaust du so?” – Mann: 
„Ach nichts!” – Frau: „Ich habe aber gese-
hen, dass du schon fast vier Stunden lang 
die Heiratsurkunde ansiehst!” – Mann: „Ich 
suche das Ablaufdatum!”

Seit dem Pferdefleisch-Skandal bekommt 
die Aussage „es ist Schimmel im Essen” 
eine ganz neue Bedeutung.

Ein Mann in der Hölle fragte den Teufel: 
„Darf ich meine Frau anrufen?” Nach dem 
Gespräch fragte er, was er jetzt bezahlen 
muss. Teufel: „Nichts! Von Hölle zu Hölle 
ist gratis!”

EDEKA – Wir striegeln Lebensmittel

Richter: „Warum haben sie ihre Frau und 
nicht den Liebhaber erschossen?” – Ange-
klagter: „Euer Ehren, es ist einfacher, einmal 
eine Frau zu erschießen, als jede Woche 
einen Liebhaber!”

Diese Lasagne wiehert mich an.

Frau: „Ich wünschte, ich wäre eine Zeitung. 
Du würdest mich jeden Tag in den Händen 
halten.” – Mann: „Ich wünschte auch, du 
wärst eine Zeitung, dann hätte ich jeden 
Tag eine Neue!”

„Wieso sprechen sie mit ihrer Lasagne?” – 
„Ich bin Pferdeflüsterer.”

Eine Büffelherde bewegt sich nur so schnell 
wie der langsamste Büffel. Wenn die Her-
de gejagt wird, sind es die schwächsten 
und langsamsten ganz hinten, die zuerst 
getötet werden. Diese natürliche Selektion 
ist gut für die Herde als Ganzes, da sich
Ihre allgemeine Geschwindigkeit und die 
Gesundheit durch regelmäßige Auslese 
verbessern.

Auch das menschliche Gehirn kann nur 
so schnell arbeiten, wie die langsamsten 
Gehirnzellen. Wie wir alle wissen, werden 
durch die übermäßige Einnahme von Alko-

hol Gehirnzellen abgetötet, aber natürlich 
sind es die langsamsten und schwächsten, 
die es zuerst erwischt. 

FAZIT: Regelmäßige Einnahme von Alko-
hol befreit das Gehirn von schwachen und 
langsamen Gehirnzellen und macht es so 
zu einer schnellen und effizienten Maschi-
ne. Das ist auch der Grund, warum man 
sich nach ein paar Bier immer für wesent-
lich schlauer hält.

Demnächst bei Edeka: Spaghetti Bolognesel

Man spendierte mir mittags eine Lasagne. 
Die war total versalzen. Aber nun gut, ei-
nem geschenkten Gaul guckt man nicht 
ins Maul.

Im alten Troja versteckten sich Menschen 
in einem Pferd. Heute verstecken sich Pfer-
de in Lasagne. Verrückte Welt.

„Ich hab' ein Haus, ein kunterbuntes Haus, 
ein Äffchen und ein Pferd, äh, MAMA, WO 
IST MEIN PFERD?” – „Hör' sofort auf zu 
singen und iss deine Lasagne!”

Reittunier. Ansage: Am Start Sophie-Char-
lotte Szypanski auf Lasagne.

Eine sehr lautstarke, unattraktive, unge-
pflegte Frau ging mit ihren beiden herum-
schreienden Kindern durch die Regale bei 
Aldi. Die Dame an der Kasse sagte freund-
lich: „Guten Morgen und herzlich willkom-
men bei Aldi. Nette Kinder, die Sie da ha-
ben. Sind das Zwillinge?”

Die Frau hörte auf zu schreien und pöbelte 
die freundliche Kassiererin an: „Verdammt, 
nein, das sind keine Zwillinge. Der Große ist 
9, die Kleine 7. Warum zum Teufel glaubst 
du blöde Kuh, dass es Zwillinge sind? Bist 
du blind, oder einfach nur saudumm?”

„Gnädige Frau, ich bin weder blind noch 
dumm”, erwiderte die Kassiererin „Ich 
konnte nur einfach nicht glauben, dass es 
jemanden gibt, der sich zweimal mit Ihnen 
einlässt”

Neues aus unserer Schmunzelecke  Zusammengestellt von Wolfgang Hirsch

Was zum Schmunzeln
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